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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Öffentliche Bekanntmachungen

† i
Wahlbekanntmachung

1. Am 9. Juni 2024 finden in der Großen Kreisstadt Großenhain gleichzeitig die Europawahl, die Wahl des Stadtrats und die Kreistags-
wahl sowie die Ortschaftsratswahlen in den Ortschaften statt. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

2. Die Stadt ist in folgende 24 Wahlbezirke eingeteilt: 
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1. Am 9. Juni 2024 finden in der Großen Kreisstadt Großenhain gleichzeitig die Europawahl, die Wahl des Stadtrats und 

die Kreistagswahl sowie die Ortschaftsratswahlen in den Ortschaften statt. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 
Uhr.  

 
2. Die Stadt ist in folgende 24 Wahlbezirke eingeteilt:  
 

Nr. des  
Wahlbezirks 

Abgrenzung des 
Wahlbezirks 

Lage des Wahlraums barrierefrei 

001 Großenhain, Zentrum 1 1. GS „Schubertallee“  
Franz-Schubert-Allee 4, Eingang Topfmarkt 

ja 

002 Großenhain, Zentrum 2 Begegnungsstätte der Stadt  
Alleegäßchen 1 

ja 

003 Großenhain, Nord Kindertagesstätte „Pfiffikus“  
Preuskerstraße 58, Gruppenraum Krippe 

ja 

004 Kleinraschütz 2. OS „Am Schacht“, Speisesaal  
Am Schacht 2 

ja 

005 Großraschütz Sportplatz Großraschütz 
Riesaer Straße 71, Scheune und Sportkasino 

ja 

006 Zschieschen Dorfgemeinschaftshaus Zschieschen  
Lindenstraße 2 

ja 

007 Naundorf 1 Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen  
Remonteplatz 9 

ja 

008 Naundorf 2 Gymnasium Haus 1, Mensa 
Franz-Schubert-Allee 29 

ja 

009 Mülbitz Kindertagesstätte Chladeniusstraße 
Chladeniusstraße 1a 

ja 

010 Kupferberg 1 1. OS „Am Kupferberg“, Foyer  
Clara-Zetkin-Weg 2 

ja 

011 Kupferberg 2 2. GS „Bobersberg“, Turnhalle 
Martin-Scheumann-Str. 12 

ja 

012 Folbern Dorfgemeinschaftshaus Folbern 
Am Kindergarten 3 

ja 

013 Bauda Dorfgemeinschaftshaus Bauda  
Am Kabinett 1 

ja 

014 Walda-Kleinthiemig Feuerwehrgerätehaus Walda-Kleinthiemig 
Baudaer Straße 3 

nein 

015 Wildenhain Kindertagesstätte Wildenhain 
Neue Hauptstraße 6 

ja 

016 Zabeltitz Schlosssaal „Altes Schloss“ Zabeltitz 
Am Park 2 

ja 

017 Görzig Dorfgemeinschaftshaus Görzig  
Mühlenstraße 16 

nein 

018 Skäßchen Jugendclub Skäßchen 
Alte Hauptstraße 12 

ja 

019 Skassa Dorfgemeinschaftshaus Skassa 
Friedrich-Zürner-Str. 22a 

nein 

020 Weßnitz-Rostig 1. OS „Am Kupferberg“, Turnhalle 
Clara-Zetkin-Weg 2 

ja 
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In den Wahlbenachrichtigungen, die Wahlberechtigten im Zeitraum vom 28. April 2024 bis zum 19. Mai 2024 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der Wahlberechtigte wählen kann. Wenn der Wahlraum barrie-
refrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit  
(Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser Stelle das durchgestrichene Symbol.

Die Briefwahlvorstände:

treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung und anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 9. Juni 2024 um  
15:00 Uhr in den genannten Räumlichkeiten zusammen.

3. Repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Europäischen Parlament

Im Wahlbezirk 007, Naundorf 1, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Remonteplatz 9, 01558 Großenhain kommt es zur  
Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik. Hierfür werden speziell gekennzeichnete Stimmzettel, bei denen über einen Kennbuch-
staben das Geschlecht und die Altersgruppe verschlüsselt sind, verwendet.

Geregelt ist dieses Verfahren im Gesetz über die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag 
und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz – WStatG) 
vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBl. I S. 962).

Die repräsentative Wahlstatistik bildet die Basis für eine wahlpolitische und soziologische Analyse der Wahlergebnisse und vermittelt ein 
spezifisches Bild der politischen Willensäußerung.

Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlossen, indem:

- die ausgewählten Urnen-/Briefwahlwahlbezirke mindestens 400 Wahlberechtigte/Wähler/-innen umfassen müssen.
- die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusammengefasst werden, dass keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten möglich sind.
- die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten Stimmzettel nicht zusammengeführt werden dürfen.
- die Auszählung der Stimmzettel im Wahllokal zunächst ohne statistische Auswertung erfolgt. Diese wird im Nachgang unter dem 

Schutz des Statistikgeheimnisses ohne Nutzung des Wählerverzeichnisses im Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen durch-
geführt.

- wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden vorgenommen werden dürfen, bei denen durch Landesgesetz eine Trennung 
der Statistikstelle von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und  
Verfahren gewährleistet ist.

- die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik nur für den Freistaat Sachsen und nicht für einzelne Wahlbezirke veröffentlicht  
werden.

Nr. des  
Wahlbezirks 

Abgrenzung des 
Wahlbezirks 

Lage des Wahlraums barrierefrei 

021 Colmnitz Dorfgemeinschaftshaus Colmnitz 
Colmnitzer Dorfstraße 14 

nein 

022 Nasseböhla ehemalige Pizzeria Stroga 
Uebigauer Straße 10 

nein 

023 Strauch Feuerwehrgerätehaus Strauch 
Im Gut 1 

ja 

024 Treugeböhla Feuerwehrgerätehaus Zabeltitz-Treugeböhla  
Gröditzer Straße 3a 

ja 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die Wahlberechtigten im Zeitraum vom 28. April 2024 bis zum 19. Mai 2024 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der Wahlberechtigte wählen kann. Wenn der 
Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum das entsprechende 
Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser Stelle das durchgestrichene Symbol. 
 
Die Briefwahlvorstände: 

 
025 Briefwahl EU 1 Rathaus, Zimmer 014, 

Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 

026 Briefwahl EU 2 Rathaus, Zimmer 26, 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 

027 Briefwahl Stadt 1 Rathaus, Sitzungssaal, 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 

028 Briefwahl Stadt 2 Rathaus, Zimmer 39, 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 

029 Briefwahl Ortsteile Rathaus, Zimmer 45, 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 

 
treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung und anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 9. Juni 2024 um 
15:00 Uhr in den genannten Räumlichkeiten zusammen. 
 
3. Repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Europäischen Parlament 
 
Im Wahlbezirk 007, Naundorf 1, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Remonteplatz 9, 01558 Großenhain 
kommt es zur Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik. Hierfür werden speziell gekennzeichnete Stimmzettel, bei denen 
über einen Kennbuchstaben das Geschlecht und die Altersgruppe verschlüsselt sind, verwendet. 
 
Geregelt ist dieses Verfahren im Gesetz über die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen 
Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland 
(Wahlstatistikgesetz – WStatG) vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 27. April 
2013 (BGBl. I S. 962). 
 
Die repräsentative Wahlstatistik bildet die Basis für eine wahlpolitische und soziologische Analyse der Wahlergebnisse und 
vermittelt ein spezifisches Bild der politischen Willensäußerung. 
 
Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlossen, indem: 
 
- die ausgewählten Urnen-/Briefwahlwahlbezirke mindestens 400 Wahlberechtigte/Wähler/-innen umfassen müssen. 
- die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusammengefasst werden, dass keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten  
 möglich sind. 
- die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten Stimmzettel nicht zusammengeführt werden dürfen. 
- die Auszählung der Stimmzettel im Wahllokal zunächst ohne statistische Auswertung erfolgt. Diese wird im Nachgang unter  
 dem Schutz des Statistikgeheimnisses ohne Nutzung des Wählerverzeichnisses im Statistischen Landesamt des Freistaates  
 Sachsen durchgeführt. 
- wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden vorgenommen werden dürfen, bei denen durch Landesgesetz eine  
 Trennung der Statistikstelle von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch  
 Organisation und Verfahren gewährleistet ist. 
- die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik nur für den Freistaat Sachsen und nicht für einzelne Wahlbezirke veröffentlicht  
 werden. 

Nr. des 
Wahlbezirks 

Abgrenzung des 
Wahlbezirks 

Lage des Wahlraums barrierefrei 

021 Colmnitz Dorfgemeinschaftshaus Colmnitz 
Colmnitzer Dorfstraße 14 

nein 

022 Nasseböhla ehemalige Pizzeria Stroga 
Uebigauer Straße 10 

nein 

023 Strauch Feuerwehrgerätehaus Strauch 
Im Gut 1 

ja 

024 Treugeböhla Feuerwehrgerätehaus Zabeltitz-Treugeböhla 
Gröditzer Straße 3a 

ja 

In den Wahlbenachrichtigungen, die Wahlberechtigten im Zeitraum vom 28. April 2024 bis zum 19. Mai 2024 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der Wahlberechtigte wählen kann. Wenn der 
Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum das entsprechende 
Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser Stelle das durchgestrichene Symbol. 

Die Briefwahlvorstände: 

025 Briefwahl EU 1 Rathaus, Zimmer 014, 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 

026 Briefwahl EU 2 Rathaus, Zimmer 26, 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 

027 Briefwahl Stadt 1 Rathaus, Sitzungssaal, 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 

028 Briefwahl Stadt 2 Rathaus, Zimmer 39, 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 

029 Briefwahl Ortsteile Rathaus, Zimmer 45, 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 

treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung und anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 9. Juni 2024 um 
15:00 Uhr in den genannten Räumlichkeiten zusammen. 

3. Repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Europäischen Parlament

Im Wahlbezirk 007, Naundorf 1, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Remonteplatz 9, 01558 Großenhain 
kommt es zur Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik. Hierfür werden speziell gekennzeichnete Stimmzettel, bei denen 
über einen Kennbuchstaben das Geschlecht und die Altersgruppe verschlüsselt sind, verwendet. 

Geregelt ist dieses Verfahren im Gesetz über die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen 
Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland 
(Wahlstatistikgesetz – WStatG) vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 27. April 
2013 (BGBl. I S. 962). 

Die repräsentative Wahlstatistik bildet die Basis für eine wahlpolitische und soziologische Analyse der Wahlergebnisse und 
vermittelt ein spezifisches Bild der politischen Willensäußerung. 

Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlossen, indem: 

- die ausgewählten Urnen-/Briefwahlwahlbezirke mindestens 400 Wahlberechtigte/Wähler/-innen umfassen müssen.
- die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusammengefasst werden, dass keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten

möglich sind.
- die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten Stimmzettel nicht zusammengeführt werden dürfen.
- die Auszählung der Stimmzettel im Wahllokal zunächst ohne statistische Auswertung erfolgt. Diese wird im Nachgang unter

dem Schutz des Statistikgeheimnisses ohne Nutzung des Wählerverzeichnisses im Statistischen Landesamt des Freistaates
Sachsen durchgeführt.

- wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden vorgenommen werden dürfen, bei denen durch Landesgesetz eine
Trennung der Statistikstelle von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch
Organisation und Verfahren gewährleistet ist.

- die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik nur für den Freistaat Sachsen und nicht für einzelne Wahlbezirke veröffentlicht
werden.
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Zur Erfassung der Wahlbeteiligung wurden 10 Geburtsjahresgruppen getrennt nach dem Geschlecht festgelegt:

 Die Registrierung des Stimmabgabeverhaltens erfolgt für 6 Geburtsjahresgruppen getrennt nach dem Geschlecht:

4. Ausübung des Wahlrechts

Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann – außer sie/er besitzt einen Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist.

Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung sowie einen amtlichen Personalausweis – bei ausländischen Unions- 
bürgerinnen und Unionsbürgern den gültigen Identitätsausweis – oder einen Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jede Wählerin und jeder Wähler  
erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die sie oder er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel müssen von 
der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der 
Weise einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist verboten.

Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die 
zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Absatz 4 des 
Europawahlgesetzes).

Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberechtigte, die des Lesens  
unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung sind, ihre Stimme alleine abzugeben, können sich der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von den Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 

 
Zur Erfassung der Wahlbeteiligung wurden 10 Geburtsjahresgruppen getrennt nach dem Geschlecht festgelegt: 

 

männlich, divers,  
ohne Angabe im Geburtenregister 

weiblich 

Kennung           Geburtsjahresgruppe Kennung           Geburtsjahresgruppe 

A1 2004 bis 2008 G1 2004 bis 2008 

A2 2000 bis 2003 G2 2000 bis 2003 

B1 1995 bis 1999 H1 1995 bis 1999 

B2 1990 bis 1994 H2 1990 bis 1994 

C1 1985 bis 1989 I1 1985 bis 1989 

C2 1980 bis 1984 I2 1980 bis 1984 

D1 1975 bis 1979 K1 1975 bis 1979 

D2 1965 bis 1974 K2 1965 bis 1974 

E1 1955 bis 1964 L1 1955 bis 1964 

F1 1954 und früher M1 1954 und früher 

 
Die Registrierung des Stimmabgabeverhaltens erfolgt für 6 Geburtsjahresgruppen getrennt nach dem Geschlecht: 
 

männlich, divers,  
ohne Angabe im Geburtenregister weiblich 

Kennung           Geburtsjahresgruppe Kennung           Geburtsjahresgruppe 

A 2000 bis 2008 G 2000 bis 2008 

B 1990 bis 1999 H 1990 bis 1999 

C 1980 bis 1989 I 1980 bis 1989 

D 1965 bis 1979 K 1965 bis 1979 

E 1955 bis 1964 L 1955 bis 1964 

F 1954 und früher M 1954 und früher 

 
4. Ausübung des Wahlrechts 

 
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann – außer sie/er besitzt einen Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist. 
 
Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung sowie einen amtlichen Personalausweis – bei ausländischen 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern den gültigen Identitätsausweis – oder einen Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jede Wählerin und jeder 
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die sie oder er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel 
müssen von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Das Fotografieren und 
Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 
 
Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, 
die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 
Absatz 4 des Europawahlgesetzes). 
 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberechtigte, die des 
Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung sind, ihre Stimme alleine abzugeben, können 
sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von den 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt 

 
Zur Erfassung der Wahlbeteiligung wurden 10 Geburtsjahresgruppen getrennt nach dem Geschlecht festgelegt: 

 

männlich, divers,  
ohne Angabe im Geburtenregister 

weiblich 

Kennung           Geburtsjahresgruppe Kennung           Geburtsjahresgruppe 

A1 2004 bis 2008 G1 2004 bis 2008 

A2 2000 bis 2003 G2 2000 bis 2003 

B1 1995 bis 1999 H1 1995 bis 1999 

B2 1990 bis 1994 H2 1990 bis 1994 

C1 1985 bis 1989 I1 1985 bis 1989 

C2 1980 bis 1984 I2 1980 bis 1984 

D1 1975 bis 1979 K1 1975 bis 1979 

D2 1965 bis 1974 K2 1965 bis 1974 

E1 1955 bis 1964 L1 1955 bis 1964 

F1 1954 und früher M1 1954 und früher 

 
Die Registrierung des Stimmabgabeverhaltens erfolgt für 6 Geburtsjahresgruppen getrennt nach dem Geschlecht: 
 

männlich, divers,  
ohne Angabe im Geburtenregister weiblich 

Kennung           Geburtsjahresgruppe Kennung           Geburtsjahresgruppe 

A 2000 bis 2008 G 2000 bis 2008 

B 1990 bis 1999 H 1990 bis 1999 

C 1980 bis 1989 I 1980 bis 1989 

D 1965 bis 1979 K 1965 bis 1979 

E 1955 bis 1964 L 1955 bis 1964 

F 1954 und früher M 1954 und früher 

 
4. Ausübung des Wahlrechts 

 
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann – außer sie/er besitzt einen Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist. 
 
Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung sowie einen amtlichen Personalausweis – bei ausländischen 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern den gültigen Identitätsausweis – oder einen Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jede Wählerin und jeder 
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die sie oder er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel 
müssen von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Das Fotografieren und 
Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 
 
Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, 
die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 
Absatz 4 des Europawahlgesetzes). 
 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberechtigte, die des 
Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung sind, ihre Stimme alleine abzugeben, können 
sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von den 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt 
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Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Die Wahlhandlung sowie anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede/r hat  
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem  
Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung  
verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG).

Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Befragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf 
der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG).

5. Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe

5.1 Wahl zum Europäischen Parlament

Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Farbe weiß/weißlich) enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die  
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie  
jeweils die ersten 10 Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahl- 
vorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.

Die Wählerin bzw. der Wähler gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

5.2 Kommunalwahlen (Stadtratswahl/Ortschaftsratswahlen/Kreistagswahlen)

Die Stimmzettel sind von folgender Farbe:

- für die Stadtratswahl   gelb
- für die Ortschaftsratswahlen  hellblau
- für die Kreistagswahl   rosa

Jede Wählerin/Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Stadtrat, Kreistag und zum Ortschaftsrat jeweils drei Stimmen.

Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer:
 
a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der gemäß § 19  

Absatz 5 und 6 SächsKomWO bestimmten Reihenfolge,

b) die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der Kreistagswahl sind ferner die Postleitzahl 
und der Wohnort entsprechend der nach § 20 Absatz 1 SächsKomWO bekanntgemachten Anschrift angegeben. 

Sofern in einem Wahlkreis/Wahlgebiet nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel den für den Wahlkreis/das 
Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschlag unter Angabe seiner Bezeichnung, die Familiennamen, Vornamen und Beruf oder Stand seiner 
Bewerber/innen in der zugelassenen Reihenfolge sowie drei freie Zeilen.

Sofern in einem Wahlkreis/Wahlgebiet kein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel drei freie Zeilen.
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Die Wahlen werden in folgender Form durchgeführt:

Bei Verhältniswahl:

Es können nur Bewerberinnen/Bewerber gewählt werden, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind.

- Die/Der Wahlberechtigte kann ihre/seine Stimmen Bewerberinnen/Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Panaschieren) 
oder einer Bewerberin/einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (Kumulieren).

- Die Stimmen werden abgegeben, indem die/der Wahlberechtigte auf dem Stimmzettel die Bewerberin/den Bewerber bzw. die  
Bewerberinnen/Bewerber durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise kennzeichnet.

Bei Mehrheitswahl:

Es können die Bewerberinnen/Bewerber, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind und andere Personen gewählt werden. Die/Der 
Wahlberechtigte kann jeder Bewerberin/jedem Bewerber oder jeder anderen Person nur eine Stimme geben. Die/Der Wahlberechtigte 
gibt die Stimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem Stimmzettel:

a) eine Bewerberin/einen Bewerber durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise,
b) andere Personen durch eindeutige Benennung mit Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Anschrift auf den freien Zeilen,

als gewählt kennzeichnet.

6. Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl

Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich für den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine werden 
jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils gesonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden. 

6.1 Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist,

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises oder
- durch Briefwahl

teilnehmen.

oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der oder des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Die Wahlhandlung sowie anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede/r 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang 
zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG). 
 
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Befragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen ist 
vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG). 
 
5. Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe 

 
5.1 Wahl zum Europäischen Parlament 

 
Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Farbe weiß/weißlich) enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Die Wählerin bzw. der Wähler gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll. 

 
5.2 Kommunalwahlen (Stadtratswahl/Ortschaftsratswahlen/Kreistagswahlen) 

Die Stimmzettel sind von folgender Farbe: 
 
- für die Stadtratswahl    gelb 
- für die Ortschaftsratswahlen   hellblau 
- für die Kreistagswahl    rosa 
 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Stadtrat, Kreistag und zum Ortschaftsrat jeweils drei Stimmen. 
 
Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer: 
  
a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der gemäß § 

19 Absatz 5 und 6 SächsKomWO bestimmten Reihenfolge, 
b) die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der Kreistagswahl sind ferner die 

Postleitzahl und der Wohnort entsprechend der nach § 20 Absatz 1 SächsKomWO bekanntgemachten Anschrift angegeben.  
 

Sofern in einem Wahlkreis/Wahlgebiet nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel den für den 
Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschlag unter Angabe seiner Bezeichnung, die Familiennamen, Vornamen und 
Beruf oder Stand seiner Bewerber/innen in der zugelassenen Reihenfolge sowie drei freie Zeilen. 
 
Sofern in einem Wahlkreis/Wahlgebiet kein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel drei freie Zeilen. 
 
Die Wahlen werden in folgender Form durchgeführt: 

 

Wahlart, Wahlgebiet/Wahlkreis Verhältniswahl/Mehrheitswahl 

Stadtratswahl Verhältniswahl 

Kreistagswahl, Wahlkreis 9 Verhältniswahl 

Ortschaftsratswahl Bauda Mehrheitswahl Wahlart, Wahlgebiet/Wahlkreis Verhältniswahl/Mehrheitswahl 

Ortschaftsratswahl Colmnitz Mehrheitswahl 

Ortschaftsratswahl Folbern Mehrheitswahl 

Ortschaftsratswahl Görzig Mehrheitswahl 

Ortschaftsratswahl Nasseböhla mit Stroga Verhältniswahl 

Ortschaftsratswahl Skäßchen mit Krauschütz, Skaup und Uebigau Verhältniswahl 

Ortschaftsratswahl Skassa Mehrheitswahl 

Ortschaftsratswahl Strauch Verhältniswahl 

Ortschaftsratswahl Walda-Kleinthiemig Mehrheitswahl 

Ortschaftsratswahl Weßnitz-Rostig Mehrheitswahl 

Ortschaftsratswahl Wildenhain Mehrheitswahl 

Ortschaftsratswahl Zabeltitz mit Treugeböhla Mehrheitswahl 

 
Bei Verhältniswahl: 
 
Es können nur Bewerberinnen/Bewerber gewählt werden, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind. 
 
- Die/Der Wahlberechtigte kann ihre/seine Stimmen Bewerberinnen/Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen 
  (Panaschieren) oder einer Bewerberin/einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (Kumulieren). 
- Die Stimmen werden abgegeben, indem die/der Wahlberechtigte auf dem Stimmzettel die Bewerberin/den Bewerber bzw.   
 die Bewerberinnen/Bewerber durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise kennzeichnet. 
 
Bei Mehrheitswahl: 
 
Es können die Bewerberinnen/Bewerber, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind und andere Personen gewählt werden. 
Die/Der Wahlberechtigte kann jeder Bewerberin/jedem Bewerber oder jeder anderen Person nur eine Stimme geben. Die/Der 
Wahlberechtigte gibt die Stimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem Stimmzettel: 
 
a) eine Bewerberin/einen Bewerber durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise, 
b) andere Personen durch eindeutige Benennung mit Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Anschrift auf den freien  
 Zeilen, 
 
als gewählt kennzeichnet. 
 
6. Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl 

 
Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich für den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. 
Die Wahlscheine werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils gesonderte farblich unterscheidbare 
Wahlbriefe abzusenden.  

 
6.1 Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises oder 
- durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 
 
- einen amtlichen Wahlschein, 
- einen amtlichen weißen/weißlichen Stimmzettel für die Europawahl, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl und 
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt  ist. 

 
6.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt. 
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen:

- einen amtlichen Wahlschein,
- einen amtlichen weißen/weißlichen Stimmzettel für die Europawahl,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl und
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt ist.

6.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt.

Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen 

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises oder
- durch Briefwahl

teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen, kann die persönliche Stimmabgabe nur in 
einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets erfolgen.
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen:

- einen amtlichen Wahlschein,
- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag und 
- einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag, auf dem die Adresse aufgedruckt ist, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist.

6.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettelumschlägen und den 
Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt müssen so rechtzeitig an die auf den Wahlbriefumschlägen 
angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunalwahlen übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden.

Großenhain, den 29.05.2024

Dr. Sven Mißbach
Oberbürgermeister

www.erlebnisfest-grossenhain.de

erlebnisfest

im Großenhainer Stadtpark
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Die Stadtverwaltung Großenhain beabsichtigt zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle des

Sachgebietsleiters IT-Service (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit neu zu besetzen.

Das künftige Aufgabengebiet umfasst:
 die fachliche und organisatorische Verantwortung für 

das Sachgebiet IT-Service, einschließlich Schul-IT mit  
aktuell drei Mitarbeitern

 Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen sowie stra-
tegische und administrative Beratung der Geschäfts-
bereichs- sowie Behördenleitung in allen Belangen 
der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) 
sowie bei laufenden und zukünftigen Digitalisierungs- 
vorhaben (insbesondere im Hinblick auf Anforderun-
gen der Verwaltungsdigitalisierung sowie der gesetz- 
lichen Vorgaben z. B. nach Sächsischem E-Government- 
Gesetz, Onlinezugangsgesetz, DSGVO, Sächsischem  
Informationssicherheitsgesetz etc.)

 Koordinierung, Planung und Überwachung der IT-Ser-
vice-bezogenen Aufgaben in den Bereichen Netz- 
infrastruktur und -sicherheit, Sicherungsstrategie, 
Verfügbarkeits- sowie Havarie-Lösungen, Wieder- 
herstellungsszenarien, Einsatz von Betriebssystemen,  
Datenbanken und sonstiger Basissoftware, Einführung 
und Betrieb von Fachanwendungen sowie dem Geo- 
informationssystem

 Administration und Support einzelner Fachanwen- 
dungen

 Beschaffung der informationstechnischen Infrastruktur 
sowie der notwendigen (Fach-)Anwendungen für die 
Stadtverwaltung Großenhain, einschließlich der nach-
geordneten Einrichtungen sowie der Schulen in städti-
scher Trägerschaft

 Abstimmung mit den übrigen Geschäftsbereichen 
zu deren IuK-Anforderungen, (Unterstützung bei der)  
Entwicklung von Lösungsvorschlägen

 Lizenz- und Vertragsmanagement
 Ressourcen-, Budget- und Projektmanagement
 Erstellung von Dienstanweisungen, Standards, Richt- 

linien und Dokumentationen für die Nutzung der 
IuK-Technik; Durchführung von Workshops und Schu-
lungen

 Vorbereitung von Vorlagen für die politischen Gremien
 Einbindung in den Verwaltungsstab

Eine Erweiterung bzw. Änderung des Aufgabengebietes 
bleibt vorbehalten.

Von dem künftigen Stelleninhaber (m/w/d) werden  
folgende Voraussetzungen erwartet:

 abgeschlossenes grundständiges Studium in den  
Bereichen Digitale Verwaltung, (Verwaltungs- oder 
Wirtschafts-) Informatik oder vergleichbare Studienrich-
tung oder alternativ eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung/
Datenkommunikation (z. B. Fachinformatiker, IT-System- 
elektroniker) mit mehrjähriger Berufs- und Führungs- 
erfahrung

 fundiertes Fachwissen und idealerweise eine tiefgrei-
fende mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im  
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik

 Kenntnisse in der Administrierung, Entwicklung, Über-
wachung und im Betrieb komplexer IT-Systeme

 Kenntnisse in der Betreuung und Weiterentwicklung 
der IT-Infrastruktur

 Kenntnisse zur Datensicherheit, Verschlüsselung und 
rechtssicherer Archivierung

 Kenntnisse im Prozessmanagement
 von Vorteil ist eine einschlägige Berufserfahrung als 

Führungskraft
 Belastbarkeit, überdurchschnittliches Engagement, Ei-

geninitiative, Flexibilität und Verantwortungsbewusst-
sein

 überzeugendes fachspezifisches Auftreten sowie 
Durchsetzungsvermögen

 Teamfähigkeit, Moderations- und Organisationsfähig-
keit sowie Sicherheit im mündlichen und schriftlichen 
Argumentieren

 Führerschein Klasse B 

Es erwartet Sie:
 ein spannendes Aufgabenfeld im Bereich der Verwal-

tungs- und Schuldigitalisierung mit eigenen Gestal-
tungsmöglichkeiten

 Verantwortung für die Gewährleistung und den Aus-
bau eines innovativen, leistungsfähigen und sicheren 
IuK-Systems

 erfahrene und engagierte Teammitglieder 
 eine Vergütung entsprechend der Entgeltgruppe 9c 

TVöD
 30 Tage Urlaub/Jahr
 Vermögenswirksame Leistungen
 umfangreiche Qualifizierungsangebote 
 gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen im 

Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

† i

AUSSCHREIBUNGEN
Stellenausschreibung der Stadt Großenhain
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Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen sowie 
den Qualifizierungsnachweisen richten Sie bitte bis

30. Juni 2024

an die
Stadtverwaltung Großenhain 
Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung 
Kennwort: „Bewerbung – SGL IT-Service“
Hauptmarkt 1 
01558 Großenhain

oder per E-Mail an personal@stadt.grossenhain.de.

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Schmidt (Geschäfts- 
bereichsleiterin Allgemeine Verwaltung) oder Frau  
Schneider (Sachgebietsleiterin Personal) gern zur Verfü-
gung.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund IT-sicherheitstechnischer 
Belange per E-Mail übermittelte Bewerbungen ausschließ-
lich im pdf-Format im Auswahlverfahren berücksichtigt 
werden können. 
Bewerbungen grundsätzlich geeigneter schwerbehin-
derter Menschen, auch Gleichgestellter im Sinne des § 2  
Abs. 3 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX) –, werden 
bei vergleichbarer Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
Ein entsprechender Nachweis ist den Bewerbungsunter- 
lagen beizulegen.
Angesichts der in der Stadtverwaltung Großenhain an-
zustrebenden Chancengleichheit in allen Bereichen des 
Berufslebens sind Bewerbungen jeden Geschlechts glei-
chermaßen erwünscht. Die im Text verwandte Schreib-
form dient allein der Vereinfachung und steht für die ge-
schlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs.
Mit der Abgabe der Bewerbung wird in die Speicherung der 
personenbezogenen Daten während des Bewerbungsver-
fahrens eingewilligt. Weitere Informationen zur Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer 
Homepage www.grossenhain.de. Ein Widerruf der Einwilli-
gung ist jederzeit möglich.

† i

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
GROßENHAINER INFORMATIONEN

Sitzungstermine der Ausschüsse und des Stadtrates

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die  
Sitzungstermine der Ausschüsse und des Stadtrates der Großen 
Kreisstadt Großenhain im Monat Juni 2024.

Die öffentlichen Tagesordnungen mit Bekanntmachung 
des jeweiligen Sitzungsortes finden Sie etwa eine Wo-
che vor dem Sitzungstermin in der Sächsischen Zeitung,  
Lokalteil Großenhain. Zudem sind diese am Schaukasten im 
Rathaus Großenhain und im Ratsinformationssystem unter  
https://grossenhain.ratsinfomanagement.net/ in der Rubrik 
„Sitzungen“ einsehbar. Mit diesem QR-Code gelangen Sie  
direkt dorthin: 

Das Ratsinformationssystem kann auch als BürgerApp auf dem 
Smartphone installiert werden. Wählen Sie dafür bitte im App 
Store die Anwendung „iRICH Bürger“ bzw. im Google Play Store 
die Anwendung „anRICH Bürger“ aus, folgen der Anleitung und 
geben die Webadresse https://grossenhain.ratsinfomanage-

ment.net/ ein. Die öffentlichen Vorlagen der Stadtrats- und 
Ausschusssitzungen liegen etwa eine Woche vor der Sitzung 
im Rathaus, Großenhain-Information, zur Einsichtnahme aus. 

Alle öffentlichen Beschluss-, Informations- und Mitteilungsvor-
lagen finden Sie im Ratsinformationssystem unter https://gros-
senhain.ratsinfomanagement.net/. Diese Unterlagen werden 
etwa eine Woche vor dem jeweiligen Sitzungstermin veröf-
fentlicht. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Beratungs- 
unterlagen handelt, welche bis zur Sitzung und auch noch wäh-
rend dieser geändert werden können!

Aufgrund besonders eilbedürftiger Entscheidungen sind 
Sondersitzungen möglich. Deren Tagesordnungen und Ter-
mine werden kurzfristig und außerplanmäßig ebenfalls im 
Lokalteil Großenhain der Sächsischen Zeitung, im Schau-
kasten im Rathaus Großenhain und auf der genannten  
Internetseite der Stadt Großenhain veröffentlicht. Die in den 
Sitzungen gefassten Beschlüsse sind nach Bestätigung des Sit-
zungsprotokolls im Ratsinformationssystem in der Rubrik „Re-
cherche“ unter https://grossenhain.ratsinfomanagement.net/ 
abrufbar.

Hinweise:
Der Besuch der öffentlichen Gremiensitzungen ist für interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger möglich. Die Durchführung der 
Sitzungen kann jedoch unter Auflagen stehen. Im Rahmen der 
„Fragestunde für Einwohner“ können Großenhainer Einwoh-
ner, Gewerbetreibende und Grundstücksbesitzer während der 
Stadtratssitzung Fragen zu städtischen Angelegenheiten stel-
len, Anregungen und Vorschläge unterbreiten.

Sitzungstermine des

Technischen 
Ausschusses

Verwaltungs-
ausschusses

Stadtrates

Juni 03.06.2024 04.06.2024 19.06.2024
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Sonderausgabe des Amtsblattes zur Wahl des Kreistages Meißen erschienen

Zur Wahl des Kreistages Meißen am 09. Juni 2024 ist eine 
Sonderausgabe des Amtsblattes des Landkreises Meißen 
mit der Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschlä-
ge erschienen. Diese ist online auf der Website des Land-
kreises Meißen abrufbar: https://www.kreis-meissen.de/
Aktuelles/Amtsblätter-/. Zudem liegt die Sonderausgabe 
in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie an den 
Standorten des Landratsamtes in gedruckter Form aus.

416 Bewerberinnen und Bewerber wurden zur Kreistags-
wahl 2024 zugelassen. 13 Wahlkreise wurden gebildet. Der 
Kreistag Meißen umfasst 86 Sitze.

Der Kreistag ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger 
sowie das Hauptorgan des Landkreises (§ 23 SächsLKrO). 
Die Aufgaben des Kreistages umfassen unter anderem die 
Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung des Land-
kreises und die Entscheidung über alle Angelegenheiten 
des Landkreises, soweit nicht der Landrat kraft Gesetzes 
zuständig ist oder ihm der Kreistag bestimmte Angelegen-
heiten überträgt (§ 24 SächsLKrO).

Weitere Informationen zum Kreistag Meißen finden Interes-
sierte auf der Website unter:
https://www.kreis-meissen.de/Kreistag/Der-Kreistag/.
(Quelle: PM des Landratsamtes  Meißen)

Aktuelle Fördermöglichkeiten für Privatpersonen

Die vielfältigen Förderprogramme der Europäischen Union, 
des Bundes und des Freistaates Sachsen sind ein unver-
zichtbarer Bestandteil zum Erhalt und der Modernisierung 
der städtischen Infrastruktur. Private Investoren können im 
Rahmen städtebaulicher Zielstellungen Fördermittel bei 
der Stadtverwaltung Großenhain beantragen.

1. Aktuelle Fördergebiete der Stadt sind:
1.1 Fördergebiet Stadtumbau „Äußerer Stadtring (2012 – 

2020)“
1.2 Großenhain Zentrum – Aktive Stadt- und Ortsteilzen- 

tren, incl. Verfügungsfonds (SOP/LZP)

1.1 Förderung von Maßnahmen im Bund-Länder- 
Programm „Stadtumbau – Programmteil Rückbau“ 
von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohngebäuden 

  Die bereitgestellten Zuwendungen dienen der För-
derung der Durchführung von Stadtumbaumaß-
nahmen im Rahmen einer städtebaulichen Gesamt-
maßnahme. Stadtumbaumaßnahmen dienen der 
städtebaulichen Anpassung an die demografische 
Entwicklung und der Herstellung nachhaltiger städ-
tebaulicher Strukturen in Stadtteilen, in denen ein 
dauerhaftes Überangebot an baulichen Anlagen für 
bestimmte Nutzungen besteht oder zu erwarten ist.

  Voraussetzung für eine Förderung ist, dass sich die 
Maßnahme in einem abgegrenzten Stadtumbau-
gebiet befindet. In dem nachstehenden Übersichts-
plan ist das Fördergebiet dargestellt. Weiterhin ist als 
Voraussetzung für eine Förderung zu beachten, dass 
die Eintragung im Grundbuch festgeschrieben ist, 
dass zehn Jahre kein Mietwohnungsbau erfolgt.

  Gefördert werden: 
  - Aufwendungen für die Freimachung von Woh-

nungen, 
  - Aufwendungen für den Rückbau, 
  - Aufwendungen für die einfache Herrichtung des 

Grundstückes zur Wiedernutzung (Begrünung),
  - notwendige Planungsleistungen. 

  Eine Auszahlung der Förderung kann erst dann erfol-
gen, wenn das Vorhaben abgeschlossen ist und alle 
förderrelevanten Voraussetzungen vorliegen. Die 
Höhe der Auszahlung ist begrenzt, d. h. die Grenze 
liegt bei 110,00 Euro/qm rückgebauter bzw. abzu- 
brechender Wohnfläche. Es können nur die tatsäch-
lich angefallenen Kosten erstattet werden. Diese 
müssen mit Rechnung und Überweiser nachgewie-
sen werden.

  Als Voraussetzung für die Gewährung von Städte- 
baufördermitteln ist, dass die Stadt vor Baubeginn 
einen Weiterleitungsvertrag geschlossen hat, in dem 
sich der Grundstückseigentümer zur Durchführung 
der Maßnahme verpflichtet hat. Der Weiterleitungs-
vertrag bedarf der Schriftform. Formlose Anträge für 
den Abschluss eines Weiterleitungsvertrages sind 
schriftlich bei der Stadtverwaltung Großenhain ein-
zureichen. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von 
Städtebaufördermitteln besteht nicht.

1.2 Großenhain Zentrum – Aktive Stadt- und Ortsteilzent- 
ren, incl. Verfügungsfonds (SOP/LZP)

  Auf der Grundlage von Abschnitt B, Ziffer 7.2.4.2 der 
Richtlinie Städtebauliche Erneuerung (RL StBauE) 
vom 07. März 2022 wird eine pauschale Förderung der 
Instandsetzung oder Modernisierung von Dach und 
Fassade an Gebäuden, inkl. der grundstücksbezoge-
nen Außenanlagen, im Fördergebiet „Großenhain 
Zentrum“ in Höhe von 25 Prozent der zuwendungsfä-
higen Ausgaben festgelegt (Nr. BV 111/2018 SR).

  Die Förderpauschale wird maximal für folgende Kos-
tengruppen nach DIN 276, Ausgabe Dezember 2008, 
gewährt: 
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  Voraussetzung für die Gewährung von Städte- 
baufördermitteln ist, dass die Stadt vor Baube-
ginn einen Weiterleitungsvertrag mit dem Grund-
stückseigentümer geschlossen hat, in dem sich der 
Grundstückseigentümer zur Durchführung der nach 
Ziffer 2 genannten Modernisierungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen verpflichtet hat. Der Weiter-
leitungsvertrag bedarf der Schriftform und ist auf 
der Grundlage der RL StBauE vom 07. März 2022 zu 
schließen und umzusetzen.

  Formlose Anträge für den Abschluss eines Weiterlei-
tungsvertrages sind schriftlich bei der Stadtverwal-
tung Großenhain einzureichen. Daraufhin wird der 
Grundstückseigentümer von der Stadtverwaltung 

und dem Sanierungsträger zur gemeinsamen Erar-
beitung des Weiterleitungsvertrages beraten. Ein 
Rechtsanspruch auf Gewährung der Städtebauför-
dermittel besteht nicht.

  Interessierte Bürger können sich bei Fragen zur An-
tragstellung an die Stadtverwaltung Großenhain, 
Geschäftsbereich Bau, Rita Schumacher, Telefon 
03522 304-252, wenden.

  Weiterhin sind diese Hinweise und der Übersichts-
plan zum Fördergebiet auf der Homepage der Stadt-
verwaltung Großenhain unter www.grossenhain.de 
in der Rubrik „Bürger – Wohnen und Leben in Gro-
ßenhain“ veröffentlicht. 

  Den Übersichtsplan zu den innerstädtischen Förder-
gebietskulissen finden Sie am Ende dieses Artikels. 

2. LEADER-Entwicklungsstrategien
 Großenhain ist mit seinen Ortsteilen in zwei unter-

schiedlichen Gebietskulissen zur Entwicklung und För-
derung des ländlichen Raumes vertreten.

 Für Teile der Stadt Großenhain, die Ortsteile Folbern, 
Rostig, Skassa, Weßnitz und Zschauitz können sich Vor-
habenträger an den Verein Dresdner Heidebogen e. V. 
wenden.

 Für Projekte in den Ortsteilen Bauda, Colmnitz, Görzig, 
Krauschütz, Nasseböhla, Skäßchen, Skaup, Strauch, 
Stroga, Treugeböhla, Uebigau, Walda-Kleinthiemig, 
Wildenhain und Zabeltitz können Fördermittel über 
den Elbe-Röder-Dreieck e. V. beantragt werden.

 Mehr Informationen finden Sie auf den Internetseiten 
beider Regionalmanagements unter:

 www.heidebogen.eu und https://elbe-roeder.de/home. 

320 Gründung,

330 Außenwände,

360 Dächer,

390 sonstige Maßnahmen für 
Baukonstruktionen,

490 sonstige Maßnahmen für technische 
Anlagen,

510 Geländeflächen

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 
mit Ausnahme d. Kostengruppen 536 
bis 539,

551 allgemeine Einbauten (z. B. Fahrrad-
ständer, Pflanzbehälter, Abfallbehälter),

590 sonstige Außenanlagen,

730 Architekten und Ingenieurleistungen.

Stadtumbaugebiet "Äußerer Stadtring
2012 - 2020"

0 170 34085 Meter

±
Maßstab:
1:7.500

Stadt

Stadtumbaugebiet
"Äußerer Stadtring (2012 - 2020)"

SOP - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
           SOP/LZP 
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Aufnahmeverfahren in den Grundschulen der Stadt Großenhain 

Alle Kinder, die in der Zeit vom 01. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 
geboren wurden, werden zum 11. August 2025 schulpflich-
tig. Das Aufnahmeverfahren für diese Kinder findet in allen 
Grundschulen der Stadt Großenhain (einschließlich Zabel- 
titz) zu folgenden Zeiten statt:

1. Grundschule Großenhain (Tel. 03522 502948)
Montag, 02.09.2024 von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr und 

von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Mittwoch, 04.09.2024 von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr und 

von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr

2. Grundschule „Bobersberg“ (Tel. 03522 62044)
Montag, 02.09.2024, bis 
Donnerstag, 05.09.2024

von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Dienstag, 03.09.2024 von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr

4. Grundschule „Am Schacht“ (Tel. 03522 502471)
Dienstag, 03.09.2024 von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr und 

von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Donnerstag, 05.09.2024 von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr und

von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Grundschule Zabeltitz (Tel. 03522 310921)
Dienstag, 03.09.2024 von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr und 

von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Donnerstag, 05.09.2024 von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr und

von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Abweichend zu diesen Zeiten kann im Einzelfall telefonisch 
ein separater Termin in der jeweiligen Schule vereinbart 
werden.

Mitzubringen sind das Familienstammbuch bzw. die  
Geburtsurkunde des Kindes, den/die Personalausweis(e) 
des/der Erziehungsberechtigten und gegebenenfalls ein 
Nachweis über das alleinige Sorgerecht.

Gern können Sie das Formular zur Schulanmeldung bereits 
im Vorhinein ausfüllen und zum Schulaufnahmetermin mit-
bringen. Das Formular finden Sie auf der Website der Stadt 
Großenhain in der Rubrik Formulare und Anträge oder auf 
den Homepages der Grundschulen. Das Formular ist von  
allen Sorgeberechtigten zu unterzeichnen.

Grundlage für die Aufnahme der Kinder in die zuständi-
ge Grundschule ist die Satzung über die Schulbezirke der 
Grundschulen der Stadt Großenhain vom 08. Februar 2024. 
Für die 1. Grundschule Großenhain, die 2. Grundschule 
„Bobersberg“, die 4. Grundschule „Am Schacht“ und die 
Grundschule Zabeltitz wurde ein gemeinsamer Schulbezirk 
gebildet. Innerhalb des gemeinsamen Schulbezirkes be-
steht ein Wahlrecht für die Anmeldung der Schulanfänger. 
Auskünfte über die Schulbezirkssatzung erhalten die Eltern 
in der Stadtverwaltung Großenhain (Tel.: 03522 304-216), 
in den Kindereinrichtungen, den jeweiligen Grundschulen 
bzw. über die Internetseite der Stadt Großenhain unter 
www.grossenhain.de/Stadt/Stadtrecht/Satzungen & Ver-
ordnungen/Kita-Schulen-Sport-Kultur (oder über den QR-
Code).

Public Viewing zur Fußball-EM 2024 im Herzen unserer Stadt – von Großenhainern für 
Großenhainer

Nur noch wenige Wochen, dann ergreift vom 14. Juni bis  
14. Juli 2024 das Fußball-EM-Fieber wieder ganz Deutsch-
land – und diesmal können alle Großenhainer und Gäste 
der Stadt dieses Ereignis live auf dem Großenhainer Haupt-
markt miterleben! 

Auf einer 29 Quadratmeter großen LED-Wand werden im 
Rahmen einer Privatinitiative alle Spiele übertragen und die 
Wichtigsten sogar moderiert. Angeboten wird außerdem 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, bei dem sich 
an den jeweiligen Spieltagen sowohl Vereine präsentie-
ren können als auch kleine Sportwettkämpfe für Jung und 
Alt stattfinden. Beim Tipp- und Gewinnspiel (keine Wette) 
kann jeder sein Fußball-Wissen unter Beweis stellen und 
einen der wertvollen Preise gewinnen. Selbstverständlich 

wird für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist für jeden 
Besucher frei. 

Hinweis Wochenmarkt
Der Großenhainer Wochenmarkt, der dienstags und don-
nerstags auf dem gesamten Hauptmarkt stattfindet, wird 
nicht beeinträchtigt. Eine genaue Anwohnerinforma- 
tion zur EM-Initiative folgt. So wird das gemeinsame Fuß-
ball-Schauen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Veranstalter
Fun & Bass Events
Raik Ruscher
E-Mail: info@funandbass.de
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10. erlebnisfest der SINNE im Großenhainer Stadtpark

Pünktlich zum Ferienbeginn feiert die Stadt Großenhain 
vom 21. bis 23. Juni 2024 ihr 10. erlebnisfest der SINNE 
(edS) im Großenhainer Stadtpark.

Die Stadt Großenhain rückt damit den Park und sein Poten-
tial als erlebbare, musisch-künstlerische und erholungsför-
dernde Oase für die Dauer einer Woche ins Zentrum des 
Bewusstseins und bietet ein attraktives Veranstaltungs- 
programm – vor allem mit lokalen aber auch internationa-
len Akteuren. Ziel ist es, Kunst im öffentlichen Raum erleb-
bar zu machen. Ein Fest etwas außerhalb des Mainstreams, 
mal ohne Hüpfburgen, aber dafür mit ganz vielen anderen 
Erlebnissen ...

Neben den traditionellen Angeboten wie dem Erfahrungs-
feld der Sinne und dem Künstlerworkshop, der von sechs 
internationalen Künstlern gestaltet wird, heißen die Organi-
satoren nach 16 Jahren wieder das Angebot der Architects 
of air by Alan Parkinson (www.architects-of-air.com) mit 
dem Luminarium „TIMISIEN“ in Großenhain willkommen. 
An insgesamt vier Tagen – von Donnerstag bis Sonntag – 
werden hierbei herrliche Farbmischungen und ein gigan-
tisches Erlebnis für die Sinne gezeigt. Organisiert wurde 
es als Integrationsprojekt gemeinsam mit der Lebenshilfe 
Großenhain e. V. und ist das einzige Element, das mit einem 
nochmals separaten Eintrittspreis versehen sein wird. 

Die Musik kommt bei edS auch diesmal nicht zu kurz. Die 
Bühnenprogramme werden vor allem von lokalen Kultur-
vereinigungen bespielt. Theater, Chor-, Orchester- und 
auch Bandmusik, eine Open-Air-Filmaufführung sowie Kin-

derprogramme warten auf die Besucher. Der Stroga-Festi-
val e. V. wird vier Tage lang, vom 20. bis 23. Juni, auf der 
Streuobstwiese im Park zu finden sein und ein reichhaltiges 
Angebot auf Lager haben.

Erstmals wird für das edS ein pauschaler Gesamteintritt 
erhoben: Das edS-Wochenendticket (Freitag bis Sonntag) 
kostet 10,00 Euro, das Tagesticket 5,00 Euro. Ein Extra- 
angebot für alle Kinder, Schüler und Jugendliche und vor 
allem Familien: bis 18 Jahre ist der Eintritt zum Fest frei!

Das vollständige Programm finden Sie unter 
www.erlebnisfest-grossenhain.de 

Wie geht es mit der Sanierung der Brücke über den Schlossgraben voran?

Die Arbeiten zur Sanierung der Brücke über den Schloss-
graben schreiten kontinuierlich voran. Derzeit bietet sich 
dem interessierten Beobachter des Baugeschehens ein Ge-
wirr von Bewehrungsstählen, welches bei einer Reihe von 
Bürgern in den zurückliegenden Wochen immer wieder die 

Frage aufkommen ließ, was denn an der Brücke eigentlich 
gemacht wird und ob dies denn alles so notwendig sei. 
Um diese und ähnliche Fragen zu beantworten, seien die 
Notwendigkeiten zur Sanierung und die Grundgedanken  
dahinter an dieser Stelle nochmals dargelegt:

Die Brücke wurde etwa Mitte des 16. Jahrhunderts als drei-
feldrige Gewölbebrücke errichtet. Aufgrund ihres Alters 
wies das denkmalgeschützte Bauwerk eine Vielzahl von 
Schäden auf, die es gefährdeten und deshalb behoben wer-
den mussten. Im Ergebnis einer im Jahr 2020 turnusmäßig 
durchgeführten Prüfung des Brückenbauwerkes wurde der 
Zustand der Brücke als kritisch mit Tendenz zu einem unge-
nügenden Zustand eingeschätzt. So wurden zum Beispiel 
tiefe Auswitterungen in der Gewölbeverfugung bis zu einer 
Tiefe von 20 Zentimeter festgestellt. Ausbrechende und aus 
dem Mauergefüge herausgerutschte Steine stellten dazu 
immer wieder in der jüngeren Vergangenheit eine Verlet-
zungsgefahr für Besucher des Schlossgrabens dar. Des Wei-
teren war eine massive Durchfeuchtung des Brückenbau-
werks zu verzeichnen. Insbesondere das Eindringen von 
Niederschlagswasser in das Mauerwerksgefüge führte über 
die Jahre zu den beschriebenen Schäden.

Sanierung der Brücke über den Schlossgraben – Bauphase mit  
Abdichtung der Gewölbebögen 
Foto: Stadtverwaltung Großenhain

Luminarium Timisien
Foto: Architects of Air by Alan Parkinson
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Großenhainer Brunnen sprudeln wieder

Sobald die Frühlingssonne kräftiger scheint, wecken die 
Bauhofmitarbeiter die städtischen Brunnen aus ihrem 
Winterschlaf. Sechs Wasserspiele gehören zum Stadtbild 
und erfreuen jedes Jahr Klein und Groß mit ihren Diens-
ten. Nach den üblichen Reinigungsarbeiten füllten sich der  
Diana-Brunnen auf dem Hauptmarkt, der Vier-Tore-Brun-
nen auf der Mozartallee, die Fontäne im Spiegel-Bassin im 

Barockgarten und der Riesenkinder-Brunnen im Barock-
garten sowie der Brunnen in Skäßchen bereits Ende April 
mit sprudelndem Nass. Anfang Mai folgte der Brunnen auf 
dem Neumarkt. Glücklicherweise nahmen in diesem Jahr 
alle Brunnen ohne Probleme ihre Arbeit auf, Reparaturen  
waren nicht nötig.  

Die Stadtverwaltung weist an dieser Stelle darauf hin, dass, 
anders als im Großenhainer NaturErlebnisBad, die Wasser-
qualität der Stadtbrunnen nicht kontrolliert wird. Keiner 
der sechs Brunnen im Stadtgebiet ist ein Trinkwasserbrun-
nen. Der Kontakt mit eventuell verunreinigtem Wasser aus 
den Brunnen kann bei empfindlichen Menschen zu aller-
gischen Reaktionen wie etwa Hautausschlägen oder auch  
Magen-Darm-Beschwerden führen. Auch birgt das Betre-
ten der Brunnenbecken Gefahren, die etwa durch Verun-
reinigungen mit Glasscherben und Zigarettenkippen oder 
durch bauliche Anlagen wie etwa scharfkantige Ab- und 
Zuläufe oder Unebenheiten in den Becken entstehen. 
In der Polizeiverordnung der Stadt Großenhain ist da-
her ausdrücklich untersagt, in den öffentlichen Brunnen 
und Springbrunnen zu baden, sich zu waschen, diese zu  
beschmutzen oder das Wasser zu verunreinigen.

Die bessere und ganz gewiss sichere Alternative für eine 
erfrischende Abkühlung bietet das Großenhainer Natur- 
ErlebnisBad (NEB) am Bobersberg, welches am 15. Mai seine 
Tore für die neue Badsaison geöffnet hat. Täglich können 
kleine und große Wasserliebhaber hier schwimmen, sprin-
gen, baden oder einfach nur in einem der neuen Strand-
körbe relaxen. Geöffnet hat das NEB montags von 11:00 
bis 19:00 Uhr und dienstags bis sonntags von 10:00 bis  
19:00 Uhr.

Um das Bauwerk auch weiterhin in seiner Funktion als in-
nerstädtische Wegeverbindung nutzen zu können und den 
historischen Charakter der Brücke zu erhalten, war eine um-
fassende Sanierung daher zwingend erforderlich.

Besonderes Augenmerk bei der Sanierung gilt dabei den 
Abdichtungen gegen anfallendes Niederschlagswasser. 
Dafür wurden die unter dem Pflasterbelag befindlichen 
Verfüllmassen vollständig entfernt, um auf den Gewölbe-
bögen eine erste Abdichtungslage einbauen zu können. 

Der Einbau einer eigenständigen Stahlbetonkonstruktion 
stellt einen wesentlichen Bestandteil der Sanierungsarbei-
ten dar. Dies soll künftig alle Lasten tragen und somit das 
historische Gewölbe entlasten. Die Oberfläche der Stahl-
betonplatte erhält dann die Hauptabdichtung, um somit 
einen dauerhaften Schutz der Brücke gegen eindringende 
Feuchtigkeit zu gewährleisten. Mit dem Einbau des Wege-
belages in seiner ursprünglichen Form sowie der Sanierung 
aller Mauerwerksbereiche erhält die Brücke letztendlich 
wieder ihr altbekanntes Erscheinungsbild.

Diana-Brunnen auf dem Hauptmarkt
Foto: Stadtverwaltung Großenhain/DS

Großenhain ist ... NATUR’’LICH.
Die Parks und Gärten in der Stadt und den 
Ortsteilen bieten Ruhe und Erholung. Großenhain

Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Diana Schulze

AZ_STADT-GRH_Stoerer_178x30_NATUERLICH.indd   1 26.06.2020   07:41:32
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Stammbader spenden und pflanzen zwei Bäume im NaturErlebnisBad

Seit circa acht Jahren gibt es die Stammbader im Natur- 
ErlebnisBad Großenhain. Zunächst war es eine kleine Grup-
pe von acht bis zehn Senioren, die sich in der Badesaison 
sonntäglich 11:00 Uhr trafen. Man traf sich vor allem um zu 
schwimmen, zu „quasseln“ und um bei einem kleinen Früh-
schoppen zusammen zu sitzen. Im Laufe der Jahre wuchs 
die kleine Gruppe auf rund 40 Stammbader an. Es ist schon 

erstaunlich, wie es die Senioren verstehen, sich selbst ein 
paar schöne Stunden zu bereiten. Immerhin beläuft sich 
die Altersgruppe auf 60 bis 93 Jahre! So organisiert man in 
der „Nichtbadesaison“ Mitte Januar das Bergfest oder trifft 
sich jeden ersten Sonntag des Monates zum Frühschop-
pen. Bevor die Bad-Saison im Mai startet, beteiligen sich die 
Stammbader auch immer an einem Arbeitseinsatz. Wenn 
sich dann am 15. Mai jeden Jahres die Pforten öffnen, sind 
alle glücklich, wenn man sich gesund wiedersieht. Bevor die 
neue Saison begann, haben sich die Stammbader diesmal 
allerdings etwas Besonderes einfallen lassen: Am 03. Mai, 
am Tag ihres Arbeitseinsatzes, wurden zwei Bäume ge-
pflanzt, welche durch eine Spende in Höhe von 565,00 Euro 
von den Stammbadern ermöglicht wurde (Foto).

Die Stammbader verstehen ihre Spende als ein Dankeschön 
an die Stadträte und die Verwaltung, die vieles dafür getan 
haben, damit es dieses tolle Bad – trotz aller Bedenken und 
Schwierigkeiten – gibt. Es ist auch ein Dankeschön an das 
fleißige Team des NEB.

Uwe Hanneck  
für die Stammbader 

Bekanntmachung des Staatsbetriebs Sachsenforst zum Vorhaben „Aktualisierung der 
selektiven Waldbiotopkartierung“

Neu auf Amt24: Katastervermessung online beantragen!

Die laufende Aktualisierung der Waldbiotopkartierung 
(WBK 3) gehört gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 10 SächsWaldG zu 
den Aufgaben und Zuständigkeiten der Forstbehörden. Für 
die im Jahr 2024 durchzuführende Aktualisierung der Wald-
biotopkartierung im Bereich der Stadt Großenhain hat der 
Staatsbetrieb Sachsenforst das Büro Anke Grasselt, Dres-
den, mit den notwendigen Untersuchungen beauftragt.

Die Mitarbeiter des Büros werden die zu untersuchenden 
Flächen im Landkreis Meißen im Sinne des § 40 Abs. 6 
SächsWaldG und § 37 Abs. 2 SächsNatSchG von Mai bis  
September 2024 begehen. Wir bitten die betroffenen  
Eigentümer und Nutzer um Verständnis.

Im Forstbezirk kann Ihnen der Sachbearbeiter für Waldöko-
logie und Naturschutz (SB WÖNS) Auskunft darüber ertei-
len, ob Ihr Flurstück von den Begehungen berührt ist. 
(Quelle:  Staatsbetrieb Sachsenforst)

Ihr zuständiger Ansprechpartner:
Lutz Knauth
Sachbearbeiter Waldökologie und Naturschutz
Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Dresden
Telefon: 0351 25308-37

Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 
und Behörden im Amt24, dem Serviceportal des Freistaates 
Sachsen, online verschiedene amtliche Vermessungsleis-
tungen für Grundstücke beantragen. Darunter fallen zum 
Beispiel die Vermessung für die Bildung von Flurstücken, 
die Aufnahme von Gebäuden, die Wiederherstellung von 
Grenzen oder die Sicherung von Grenzmarken. Die ge-
wünschten Katastervermessungen können direkt bei ei-
nem der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen 
und -ingenieure (ÖbVI) ausgelöst werden. Wer zuvor eine 
Beratung oder Gebührenschätzung benötigt, kann um eine 
Kontaktaufnahme bitten oder sich die Vermessungsleis-
tung kalkulieren lassen.

Da es sich bei dem neuen Service um Anträge mit Unter-
schrifts-Erfordernis handelt, identifiziert sich der Nutzer 
bzw. die Nutzerin zu Beginn des Antrages mit dem elek- 
tronischen Personalausweis oder über das Behördenkonto. 
Anschließend wird das Flurstück, bei dem die Vermessungs-
leistung durchgeführt werden soll, ausgewählt. Danach 
wählt man die gewünschte amtliche Vermessungsleistung 
sowie über eine Karte den ÖbVI aus. Zur Unterstützung 
sind Karten im Antrag integriert. Hier können über Zeichen-
werkzeuge Anmerkungen eingetragen werden.

Foto: Sebastian Peschel
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Servicetage des Finanzamtes Meißen in Riesa

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Walda-Kleinthiemig

Das Finanzamt Meißen bietet ab Mai 2024 an den folgenden 
Terminen einen zusätzlichen Service vor Ort in Riesa an: 

Donnerstag,  13.06.2024
Dienstag,  09.07.2024
Donnerstag,  01.08.2024
Donnerstag,  12.09.2024
Donnerstag,  10.10.2024

Die Sprechstunden finden in der Zeit von 09:00 Uhr bis 
17:30 Uhr in der Stadtverwaltung Riesa (Ratssaal), Rathaus-
platz 1, 01589 Riesa, statt.

An den Servicetagen besteht Gelegenheit, sich persönlich 
mit einem Anliegen an das Finanzamt zu wenden, ohne 
extra an den Sitz des Finanzamtes fahren zu müssen. So 
können zum Beispiel Fragen geklärt, Vordrucke und Infor-
mationsmaterial zu steuerlichen Themen abgeholt sowie 
Steuererklärungen und sonstige Schriftstücke abgegeben 
werden.

Darüber hinaus helfen die Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner des Info-Telefons der sächsischen Finanzäm-
ter unter 0351 7999 7888 gern bei allgemeinen Fragen und 
Auskünften. Ebenso können Bürgerinnen und Bürger zu 
weitergehenden Fragen und Anliegen selbstverständlich 
zu den üblichen Öffnungszeiten in ihr Finanzamt kommen. 
Die Finanzämter empfehlen hierzu, vorab einen Termin zu 
vereinbaren, um Wartezeiten zu vermeiden.

Hinweis
Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner am  
Info-Telefon sind von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 
17:00 Uhr und am Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr erreichbar. 
Es gilt der Tarif für Anrufe in das deutsche Festnetz. 
(Quelle:  Finanzamt Meißen) 

Am 04. Mai 2024 wurden folgende Beschlüsse zur Jahres-
hauptversammlung gefasst:

- Entlastung Kassenwart
- Entlastung Vorstand

- Beschluss zur Verwendung Reinertrag
- Beschluss zum Haushaltsplan

Ricarda Schumann
Vorstandsvorsitzende

Die Vermessungsanträge »Vermessung zur erstmaligen 
Festlegung von Flurstücksgrenzen, Grundstücksteilung« 
und »Vermessung vorhandener Grundstücksgrenzen« sind 
im Portal Amt24 in der Rubrik »Bauen und Wohnen« und 
dort in den Unterpunkten »Grund und Boden« oder »Nach-
barschaft« zu finden. Außerdem können über diese Online-
anträge auch weitere Vermessungsleistungen, zum Beispiel 
Gebäudeaufmessungen, beantragt werden.

Hintergrund
Die amtliche Vermessung eines Grundstücks ist in ver-
schiedenen Situationen notwendig. So bietet bei Grund-
stückskäufen und -verkäufen eine amtliche Vermessung 
Rechtssicherheit über die Lage der Grenzen. Bei einem 
Grundstücksverkauf kann es sein, dass nur ein Teil des 

Grundstücks verkauft werden soll. Auch in diesem Fall ist 
eine amtliche Vermessung zur Zerlegung des Flurstücks 
notwendig. Ein ÖbVI übernimmt ebenfalls die Einmessung 
eines Gebäudes nach seiner Errichtung, damit das neue Ge-
bäude im Liegenschaftskataster aufgeführt wird. Diese Ein-
messung ist in Sachsen für alle Eigentümer verpflichtend. 
In Fällen von Unstimmigkeiten über Grundstücksgrenzen 
zwischen Nachbarn kann eine amtliche Vermessung Klar-
heit schaffen.

Neben dem neuen Antrag auf Katastervermessung sind 
bereits die Beantragung von Auszügen aus dem Liegen-
schaftskataster und die Beantragung der Verschmelzung 
von Flurstücken online im Amt24 möglich. 
(Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung) 

Am 19. April 2024 wurden folgende Beschlüsse zur Jahres-
hauptversammlung gefasst:

- Entlastung Kassenwart
- Entlastung Vorstand

- Beschluss zur Verwendung Reinertrag
- Beschluss zum Haushaltsplan

Ricarda Schumann
Vorstandsvorsitzende

ORTSTEIL-NACHRICHTEN
Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Bauda

† i
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Fahrradcodierung auf dem Gelände des Bauernmuseums in Zabeltitz

Am Sonnabend, 15. Juni 2024, führt die Verkehrswacht 
Riesa-Großenhain e. V. in Zusammenarbeit mit der Polizei 
und dem Verkehrsamt Großenhain von 09:00 bis 12:00 Uhr  
eine Fahrradcodierung auf dem Gelände des Bauern- 
museums, Hauptstraße 54 in Zabeltitz durch. 

Interessierte Bürger können kostenfrei ihr Fahrrad vor Ort 
fachgerecht codieren lassen. Ein gültiger Personalausweis 
ist mitzubringen.

Bei der Fahrradcodierung erhält das Fahrrad eine gut sicht-
bar angebrachte individuelle Nummer. Sollte das Fahrrad 
doch einmal gestohlen werden, erleichtert diese Nummer 
beim Wiederauffinden die Zuordnung zum Besitzer.

Dass eine Codierung potentielle Diebe auch abschreckt, 
davon ist die Polizei in Großenhain überzeugt. Bei ca. 90 
Prozent der als gestohlen gemeldeten Fahrräder, war keine 
Codierung vorhanden, so das Polizeirevier in Großenhain. 

Vom 21. bis 23. Juni 2024 findet im Großenhainer Stadt-
park das 10. erlebnisfest der SINNE statt. Das mit großer An-
strengung, viel Herzblut, und vor allem Kreativität gestalte-
te Angebot an Kunst, Kultur, Musik und Gastronomie bietet 
viel Spaß und Unterhaltung für Klein und Groß.

Dieses Jahr steht das Fest und der zugehörige traditionelle 
Künstlerworkshop unter dem Motto „Eden 2.0“ im Mittel-
punkt. Ganz im Einklang mit dem Thema lädt die Stadtver-
waltung Großenhain übers Wochenende außerdem zum 
offiziellen Auftakt zur Erarbeitung eines Klimaschutzkon-
zepts für unsere „freundliche Stadt im Grünen“ ein.

Zu finden sein wird die Auftaktausstellung zum Anschau-
en, Zuhören und Mitmachen von Sonnabend bis Sonntag 
gleich am Eingang zum Festgelände, auf der Wiese zwi-
schen Mückenschänke und dem Erfahrungsfeld der Sinne. 
Dort bietet sich Besuchern das ganze Wochenende über 
die Möglichkeit, sich zum Vorhaben eines städtischen Kli-
maschutzkonzeptes zu informieren. 

· Was genau ist eigentlich ein Klimaschutzkonzept und 
wozu braucht Großenhain so etwas? 

· Wie wird das Klimaschutzkonzept erarbeitet und auf  
welchen Wegen kann man sich in die Erarbeitung ein-
bringen? 

Neben Antworten auf diese und ähnliche Fragen informiert 
die Auftaktveranstaltung auch über erste Erkenntnisse aus 
dem Erarbeitungsprozess. So wird zum Beispiel die Größe 
unseres „ökologischen Fußabdrucks“ als Stadtgemeinschaft 
ebenso beleuchtet, wie die Potenziale für die Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen im Stadtgebiet. Der Auftakt 

bietet auch eine erste Gelegenheit, sich an der Erarbeitung 
des Konzepts zu beteiligen. So können Besucher sich mit 
ersten Ideen, Vorschlägen und Hinweisen zu unterschied-
lichen Themenbereichen unter anderem „Energieversor-
gung & Ressourcenschonung“, „Stadtentwicklung & Mobili-
tät“ und „Klimaanpassung & Biodiversität“ einbringen.

Rund um den Auftakt werden die Herausforderungen und 
Chancen von Klimaschutz und Klimaanpassung konkret vor 
Ort illustriert und greifbar gemacht. Gezeigt wird u. a. am 
Sonnabendabend der Film „Wer wir waren“. Eindrückliche 
Beiträge von Menschen, die sich aktiv mit den Auswirkun-
gen des Klimawandels in Großenhain auseinandersetzen 
und mögliche Lösungsansätze vorstellen, stehen hierbei im 
Mittelpunkt. 

Wir freuen uns auf das Fest und den gemeinsamen Aus-
tausch von Erfahrungen, Kenntnissen und Ideen. Machen 
wir uns gemeinsam auf den Weg zum Klimaschutzkonzept!

Auch alle, die nicht beim Fest dabei sein 
können, haben ab dem 29. Mai 2024 die 
Möglichkeit, sich über das Sächsische Be-
teiligungsportal zur Erarbeitung des Klima-
schutzkonzepts im Detail zu informieren und 
einzubringen: 
https://mitdenken.sachsen.de/1041234

Kontakt: 
Frau Dr. Fanny Paschek
Klimaschutzmanagerin der Stadt Großenhain
E-Mail: fpaschek@stadt.grossenhain.de
Telefon: 03522 304-109

DIESES MOTIV in DRUCK

KLIMASCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT
10. erlebnisfest der SINNE lädt ein Klimaschutz & Klimaanpassung in 
Großenhain mitzugestalten!

www.erlebnisfest-grossenhain.de

im Großenhainer Stadtparkim Großenhainer Stadtparkim Großenhainer Stadtpark
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Chöre helfen beim Naturschutz – Arbeitseinsatz für Biotop-Brücke Bieberach

Der Himmel ist dicht verhangen an diesem Aprilmorgen, es 
regnet beständig und von den klammen Kräutern, Sträu-
chern und Bäumen des privaten Renaturierungsprojektes 
„Biotopbrücke Bieberach“ fallen dicke Tropfen auf den be-
reits durchgeweichten Boden.

Bei einer Temperatur knapp unter fünf Grad und böigem 
Wind eigentlich ein Sonnabend, um mit der dampfenden 
Kaffeetasse in der Hand vor der tropfenverhangenen Fens-
terscheibe die Gemütlichkeit der eigenen vier Wände zu 
genießen. Umso verwunderter muss man sein, wenn man 
an diesem Morgen die Cunnersdorfer Straße am westli-
chen Ortseingang der Ortslage Cunnersdorf passiert und in 
etwa einhundert Meter Entfernung mitten im Wiesengrün 
viele bunte Flecken wandern sieht. In ihren Regenjacken 
in den unterschiedlichsten strahlenden Farben haben sich 
hier SängerInnen des Jugendchores Großenhain und des 
Eltern-LehrerInnen-Ehemaligen-Chores des Netzwerks Kin-
derchöre in der Großenhainer Pflege und deren Angehöri-
ge eingefunden, um mit harter Arbeit etwas für die Natur 
zu tun und so die Belastungen der Umwelt nachhaltig zu 
kompensieren, welche auch durch die für die Chöre unver-
meidbaren Reisen entstehen. „Statt einfach nur finanzielle 
Kompensation irgendwohin zu leisten, wollen wir Beteili-
gung, um so Klima- und Naturschutz begreifbar zu machen 
und investieren Zeit und Geld in nachhaltige Projekte vor 

Ort“, erklärt Stefan Jänke, Intendant des Netzwerks Kin-
derchöre in der Großenhainer Pflege und zusammen mit 
den Eigentümern der Biotopbrücke Bieberach ein Organi-
sator dieses Arbeitseinsatzes. 

"Hier schaffen wir gemeinsam Landschaftselemente, wel-
che unsere großräumigen privaten Renaturierungsmaß-
nahmen für einige besonders gefährdete Arten der regio-
naltypischen Tierwelt als Lebensraum besonders attraktiv 
machen", beschreibt Anja Blobel, ein Mitglied des vierköp-
figen Familien-Teams hinter der Biotopbrücke Bieberach, 
das Anliegen des Arbeitseinsatzes. „Die Grube zu unseren 
Füßen ist die Grundlage für einen Natursteinhaufen, der 
Versteck, Lebensraum und Witterungsschutz für vielen Ar-
ten sein wird.“ 

Währenddessen sind andere bereits mit dem Aufstapeln 
der Natursteine und dem Andecken des Erdaushubs an 
der Nordwestseite des Steinhügels beschäftigt. Nur weni-
ge Meter entfernt graben weitere Sängerinnen und Sänger 
Pflanzlöcher und setzen sorgfältig Strauchpflanzen ein, die 
die Chöre im Fachhandel beschafft und gespendet haben. 

Insgesamt schuften 45 Leute unermüdlich.  Nach den drei 
Arbeitsstunden sind so auch beeindruckende Ergebnisse zu 
verzeichnen. Neben den großen Reisighaufen und vierzig 
gepflanzten Sträuchern konnten die Beteiligten vor allem 
die großzügige Spende der Tief- und Kulturbau Mühlbach 
GmbH – die Beschaffung und Anlieferung eines beein-
druckenden über achtzehn Tonnen schweren Naturstein-
berges – vollständig in zehn auf der großen Kräuterwiese 
verteilte Natursteinhaufen umsetzen. Trotz der widrigen 
Bedingungen: den Helferinnen und Helfern sind Engage-
ment und Spaß an der Sache anzusehen. Beim Imbiss in der 
Pause wird angeregt geschwatzt: „Hier sieht man, was man 
geleistet hat“, meint Kilian Gaupisch, der im Jugendchor 
singt, zufrieden zum Abschluss der Aktion. 

Presseteam Jugendchor

Klima- und Naturschutzmaßnahmen der Chöre werden unter 
dem Dach von „Sunday For Future“ im Rahmen der Koopera- 
tion im www.netzwerk-kinderchoere.de veranstaltet. 
www.netzwerk-kinderchoere.de/sunday-for-future

Steintransport mittels menschlichem Förderband: 18t witterungs- 
beständiger Naturstein wurden beim Arbeitseinsatz für die Biotop-
brücke Bieberach manuell bewegt. 
Foto: Andreas Gruhl

Großenhain ist ... BAROCK.
Marienkirche, Neues Palais und 
Barockgarten Zabeltitz Großenhain

Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Steffen Peschel
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Eltern und künftige Eltern, Großeltern und alle anderen 
Interessierten aus Großenhain und Umgebung sind am 
Sonnabend, 29. Juni 2024, ganz herzlich zum Tag der offe-
nen Tür in der Kindertagesstätte in der Chladeniusstraße 1a 
eingeladen. Es werden Rundgänge durchs 2023 eröffnete 
Haus möglich sein. Das Kita-Team beantwortet gern Fragen 
zum pädagogischen Konzept und bereitet verschiedene 
Angebote für Groß und Klein vor.  

Von 14:00 bis 16:00 Uhr werden außerdem im Rahmen des 
Tags der Architektur die Architekten des Neubaus erwartet. 
Nähere Informationen zur Einrichtung gibt es unter 
https://www.volkssolidaritaet-meissen.de/beitraege/
kindereinrichtungen-kita-chladeniusstrasse.

Jahreshauptversammlung und Aktivitäten der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) 
Großenhainer Land w.V.

Am 12. April 2024 fanden sich Mitglieder der FBG Großen-
hainer Land w. V. und Gäste zur Jahreshauptversammlung 
im Herrenhaus Oelsnitz ein. Der Jahresbericht für das ver-
gangene Jahr war sehr erfreulich. Bereits 55 Waldbesitzer 
der Region profitieren von fachlichem Austausch, einem 
günstigen Tarif zur Waldbrandversicherung oder professio-
neller Unterstützung bei Waldpflegemaßnahmen. 

Durch die gestiegene Mitgliederzahl wurde beschlossen, 
den Vorstand auf drei Personen zu erweitern. Andreas  
Mager aus Lampertswalde ergänzt nun den Vorsitzenden 
Joachim Rothe aus Oelsnitz und seinen Stellvertreter Dr. 
Sven Mißbach aus Großenhain. Alle drei verfügen über um-
fangreiche Erfahrungen bei der Bewirtschaftung ihrer Wäl-
der und vertreten Waldbesitzer in der Forstpolitik.

Auf der Basis Sächsischer Fördermittel konnte eine Teilzeit-
stelle für forstfachliche Arbeiten und die Geschäftsführung 
eingerichtet werden. Försterin Claudia Wünsch berät Wald-
besitzende, zeichnet Waldbestände zur Durchforstung aus 
und koordiniert Maschinen und Arbeitskräfte.

Seit August 2023 arbeitet ein ansässiges Unternehmen 
kontinuierlich in Durchforstung und Holzernte für die 
Forstbetriebsgemeinschaft. Es ist dadurch gelungen, einen 
eigenen Holzverkauf an die verarbeitenden Werke zu orga-
nisieren. Waldbesitzer können Holz, welches sie nicht selbst 
benötigen, durch die Bündelung direkt verkaufen und sich 
auf eine qualitativ hochwertige Arbeitsausführung verlas-
sen. Erlöse werden Eigentümerspezifisch gutgeschrieben.

Ab Juli 2024 sind Harvester, Rückezug und Waldarbeiter 
unter anderem in den Gemarkungen Brößnitz, Weißig a. R., 
Niegeroda und Lampertswalde im Einsatz. Maschinen für 
die Vorbereitung der Aufforstung oder die Förderung von 
Naturverjüngung werden im Herbst und Winter tätig sein. 
In den Gemarkungen Ponickau, Stölpchen und angrenzend 
läuft ganzjährig Technik, sodass auch frischer Käferbefall 
zeitnah bearbeitet werden kann. Bei Bedarf oder Fragen zu 
weiteren Angeboten melden Sie sich gerne unter Telefon 
0175 9379495 oder info@fbg-grossenhain.de.

Um den Zustand der Wälder in der Region weiter zu ver-
bessern und Eigentum in Wert zu halten, sollten jüngere 
Bestände alle fünf bis zehn Jahre durchforstet werden und 
geschädigte bzw. alte Wälder möglichst noch vor der Ver-
krautung mit nutzbaren Baumarten verjüngt werden. Aus 
dem Verkauf von Holz und mit Hilfe von Fördermitteln kön-
nen Bodenbearbeitung, Anpflanzungen und Wildschutz 
finanziert werden. Die Forstbetriebsgemeinschaft bietet 
hierfür individuelle Unterstützung von der Materialbe-
schaffung bis zum kompletten Waldumbau. Grundwissen 
zur Waldpflege wird in regelmäßigen Fortbildungsangebo-
ten vermittelt – siehe www.fbg-grossenhain.de

Claudia Wünsch
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Großenhainer Land w. V.

Claudia Wünsch
GF/Forstliche Dienstleistung
FBG Großenhainer Land w. V.
Klostergasse 8
01558 Großenhain

Grundwissen zur Waldpflege bei regelmäßigen Fortbildungsangebo-
ten direkt im Wald 
Foto: FBG Großenhainer Land w. V.

KINDEREINRICHTUNGEN UND SCHULEN 
Tag der offenen Tür in der Kita Chladeniusstraße
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Neuer Trinkbrunnen für die 1. Oberschule „Am Kupferberg“

Der neue Trinkbrunnen im Foyer der 1. Oberschule „Am 
Kupferberg“ ist nun fertiggestellt. Diese wertvolle Ergän-
zung wurde durch großzügige Spenden von Unternehmen 
aus Großenhain und den umliegenden Gemeinden ermög-
licht. 

Die Anschaffungskosten für diesen Trinkbrunnen beliefen 
sich auf über 4.500 Euro und sind eine Investition in die  
Gesundheit sowie das Wohlbefinden der Lernenden und 
der kommenden Jahrgänge.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten für ihre  
Unterstützung und Großzügigkeit bei der Realisierung die-
ses Projekts.

Max Gräf
Schulleiter 

Foto: 1. Oberschule „Am Kupferberg“

† i

100 Jahre Spielmannszug Zabeltitz – Ein Grund, ganz 
groß zu feiern!

Es begann mit drei Spielleuten, die 1924 den damaligen 
Turn- und Sportverein Zabeltitz mit Marschmusik unter-
stützten. Daraus entstand die Geschichte des heutigen 
Spielmannszuges Zabeltitz. Rund 140 Mitglieder zählt die 
Abteilung des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e. V. heute und 
darf auf eine stetige qualitative Entwicklung, gemessen an 
vielen Titeln und Auszeichnungen, zurückblicken. Der Weg 
dahin blieb von zeitgeschichtlichen Rückschlägen nicht 
verschont und dennoch gelang es immer wieder, die Spiel-
mannsmusik in Zabeltitz aufrecht zu erhalten. 

Einen Grundstein für den heutigen Erfolg legte zweifels-
ohne Horst Schulze, als er 1958 die Leitung des Vereins 
übernahm und das Spielen nach Noten einführte. Eben-

so wichtig war die Gründung des Kinderspielmannszuges 
im Jahr 1963. Gemeinsam im Verein musizieren, Freizeit 
miteinander verbringen, spannende Erlebnisse und neue 
Freunde finden sind bis heute entscheidende Kriterien für 
ein erfolgreiches Miteinander. Die meisten Spielleute sind 
seit mehreren Jahrzehnten aktiv mit diesem tollen Hobby 
verbunden.

Dank der zahlreichen Übungsleiter, welche ehrenamtlich für 
Kinder und Erwachsene tätig sind, wird Woche für Woche 
an neuen Musikstücken, exakter Instrumentenhaltung oder 
choreographischen Elementen geübt, um den Spielmanns-
zug Zabeltitz bei Auftritten und Meisterschaften bestens 
präsentieren zu können. Mit musikalischer Früherziehung 
werden bereits Vorschulkinder im Verein mit Melodie und 
Rhythmus vertraut gemacht. Die Winzlinge erlernen ab der 
zweiten Klasse die Instrumente des Spielmannszuges und 
wechseln danach in den Nachwuchszug. Dort bestreiten 
sie Auftritte, Wettbewerbe und erleben in Trainingslagern 
sowie Ferienfreizeiten gemeinsame Aktivitäten. Aus dem 
Erwachsenenzug sind ein Trompetenteam und die Trom-
melshow Hauptpunkt II entstanden. Diese umfangreiche 
Vielfalt macht den Spielmannszug Zabeltitz heute aus.

Als amtierender Landesmeister im Nachwuchs- und Er-
wachsenenbereich laden die Zabeltitzer Spielleute vom  
07. bis 09. Juni 2024 zu den 34. Landesmeisterschaften 
des LMSV Sachsen e. V. ein und brauchen natürlich Ihre 
Unterstützung für die angestrebte erfolgreiche Titelvertei-
digung. Lassen Sie sich das jährliche Highlight der sächsi-
schen Spielleute nicht entgehen! Aktuelle Informationen 
finden Sie unter www.spielmannszug-zabeltitz.de.

AUS DEN VEREINEN
Ein großes Jubiläum und Landesmeisterschaften der Spielleute in Zabeltitz

Foto: Alexander Kalide
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Die Zabeltitzer Spielleute freuen sich sehr, Gastgeber dieser 
Veranstaltung sein zu dürfen und bedanken sich für die be-
reits zugesagte Unterstützung jeglicher Art, ohne die dies 
nicht möglich wäre. Seien Sie dabei und verbringen Sie ein 
kurzweiliges Wochenende mit hochwertiger Spielmanns-
musik in Zabeltitz!

Kati Müller
Abteilungsleiterin Spielmannszug Zabeltitz

Programm der 34. Landesmeisterschaften des LMSV 
Sachsen e. V. vom 07. bis 09. Juni 2024, Sportplatz Zabel-
titz
 
Freitag, 07.06.2024
17:30 Uhr gemeinsame Eröffnung durch den Spielmanns-

zug Zabeltitz
17:45 Uhr öffentliche Generalprobe des Erwachsenen- 

und des Nachwuchszuges
20:30 Uhr Fassbieranstich mit dem Oberbürgermeister 

und anschließend Disco im Festzelt

Sonnabend, 08.06.2024
10:00 Uhr Wettkampferöffnung Tag 1
10:30 Uhr Pflicht-Durchgänge Erwachsenenzüge
13:30 Uhr Kür-Durchgänge Erwachsenenzüge
16:15 Uhr Siegerehrung  
18:30 Uhr Sportlerball im großen Festzelt mit dem JBO 

Grimma

Sonntag, 09.06.2024
10:00 Uhr  Frühschoppen im Festzelt mit dem FCV
11:00 Uhr Wettkampferöffnung Tag 2
11:30 Uhr Wettkampf der Nachwuchszüge
14:15 Uhr Wettkampf der Fanfarenzüge
16:05 Uhr Siegerehrungen

Vereinsfest des Großenhainer Fußballverein 1990 e. V.

Feierlicher Saisonabschluss auf der Jahnkampfbahn: 
Großenhainer FV lädt zum großen Vereinsfest

Vom 14. bis 16. Juni 2024 findet auf 
der Jahnkampfbahn in Großenhain 
das Vereinsfest des GFV statt. Zum Sai-
sonabschluss verspricht es ein buntes 
Programm für alle Altersgruppen. Von 
spannenden Fußballspielen der Jugend 
bis zu geselligen Abenden mit Public 

Viewing der Fußball-Europameisterschaft – es gibt für je-
den etwas zu erleben. Zusätzlich runden ein Dart-Turnier, 
ein Skat-Turnier sowie verschiedene andere interessante 
Angebote das Wochenende ab. Ein Fest, das Gemeinschaft 
und Sportgeist in den Mittelpunkt stellt und kein Fußball-
fan verpassen sollte. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen 
ist frei, ausgenommen das Spiel der ersten Männermann-
schaft. Parkmöglichkeiten finden Sie bequem auf der Park-
straße direkt vor der Jahnkampfbahn.

Freitag, 14.06.2024, 17:00 – 23:00 Uhr
17:00 Uhr Dart-Turnier (Steel Dart); 10,00 Euro Startge-

bühr, 32 Teilnehmer, Pokal und Preise, Anmel-
dung: info@gfv1990.de

18:00 Uhr C-Jugend Spiel gegen Budissa Bautzen
21:00 Uhr EM Public Viewing Eröffnungsspiel 
 Deutschland gegen Schottland

Sonnabend, 15.06.2024, 10:00 – 22:00 Uhr
Ganztägige Angebote: Merchandising-Stand mit Ver-
einsflohmarkt, Kuchenbasar, Public Viewing der EM-Spiele,
Musikalische Begleitung ab 18:00 Uhr, Socceranlage

10:00 Uhr D-Jugend Turnier
13:00 Uhr Skat-Turnier im Vereinshaus Jahnkampfbahn 

(Parkstraße 9, 01558 Großenhain)
 Einlass und Anmeldung bis 12:45 Uhr, 
 10,00 Euro Startgebühr, 48 Teilnehmer, 2 Serien  

a 48 Spiele, der Einsatz wird voll ausgezahlt. 
Pokal und Preise, Anmeldung: info@gfv1990.de 
oder beatejosko@aol.com

15:00 Uhr B-Jugend Spiel
18:00 Uhr A-Jugend Spiel

Sonntag, 16.06.2024, 10:00 – 17:00 Uhr
Ganztägige Angebote: Merchandising-Stand mit Ver-
einsflohmarkt, Präsentation Autohaus Thiemig, Führungen 
durch das Vereinsarchiv, Socceranlage

10:00 Uhr Sponsoren-Turnier
15:00 Uhr 1. Männermannschaft Spiel gegen SC 1999 Alt-

mittweida
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12. Oldtimertreff „An der Grundlinie“ 

MC Großenhain lädt zur Ausfahrt historischer Fahrzeuge

Am 16. Juni 2024 veranstaltet der Motorsportclub Gro-
ßenhain e. V. im ADAC zum 12. Mal den „Großenhainer  
Oldtimertreff“ der Neuzeit. Seit einiger Zeit trägt die Tra-
ditionsveranstaltung den Titel „An der Grundlinie“. Die 
Ausfahrt des Ortsclubs im ADAC ist Teil der Oldtimerral-
lye-Sachsenmeisterschaft. Um 09:00 Uhr beginnen die 
Sonderprüfungen. Im ersten Teil des Wettbewerbs werden 
unter anderem die Fahrkünste der Teilnehmer bewertet  
sowie technisches Wissen abgefragt. Bis 08:15 Uhr müssen 
die Starter im Fahrerlager auf dem Großenhainer Haupt-
markt eingetroffen sein. Pünktlichkeit und Eile sind auch  

bezüglich der Anmeldung geboten, denn zum Oldtimer- 
Treff sind nur 120 Fahrzeuge zugelassen. Die Ausschreibun-
gen sind unter www.mc-grossenhain.de abrufbar.

Die Nenngelder betragen je Fahrzeug und Fahrer  
35,00 Euro, je weiteren Mitfahrer 20,00 Euro. Die Ausfahrt 
„Rund um Großenhain“ kann eine ungefähre Länge von 
bis zu 120 Kilometern haben. Nach der Rückkehr der Teil-
nehmer vor das Großenhainer Rathaus erfolgt die Auswer-
tung. Gegen 16:00 Uhr werden die Gewinner geehrt. Es gibt  
Pokale des Oberbürgermeisters der Stadt Großenhain. Ver-
bindliche Auskünfte und Informationen zur Veranstaltung 
erhalten die Interessenten unter www.mc-grossenhain.de 
oder unter Telefon 0170 2944124. 

Künftig Probefahrten für alle – Autofrühling das nächste 
Mal mit Novum
Der Vorstand und alle Organisatoren des 29. Großenhai-
ner Autofrühlings bedanken sich bei den Vertretern der  
Autohäuser und den Gastronomen, dass diese trotz Kälte 
und Nässe angereist sind und auch die Zelte nicht vorzeitig 
abgebrochen haben. 

Uwe Richter, der Geschäftsführer des Veranstalters, des 
Motorsportclubs Großenhain e. V. im ADAC ist auf der Suche 
nach einer Möglichkeit, allen Teilnehmern des Autofrühlings 
künftig das Angebot von Probefahrten zu ermöglichen. 

Henry Müller
Motorsportclub Großenhain e. V.

Der Großenhainer Hauptmarkt wird am 16. Juni zum zwölften Mal 
zu Fahrerlager und Wettkampfstätte des Oldtimertreffens des Motor-
sportclubs Großenhain e. V. im ADAC. 
Foto: Henry Müller

Foto: FFW Großenhain

AKTUELLES AUS DER FEUERWEHR
Tag der offenen Tür im Gerätehaus Großenhain

Zum Kindertag am 01. Juni 2024 laden die Kameradinnen 
und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr recht herzlich 
Groß und Klein zum „Tag der offenen Tür“ ins Gerätehaus 
der Feuerwehr Großenhain, auf der Erich-Weinert-Straße 2, 
ein. 

In der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr gibt es Technik zum  
Anfassen. Sehr gern können sich Interessierte auch über die 
Mitgliedschaft in der Feuerwehr informieren.

Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.

Patrick Weickert 
Ortswehrleiter Ortsfeuerwehr Großenhain 

Großenhain ist ... EINSATZBEREIT.

Freiwillige Feuerwehr Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Foto: FFW Großenhain

www.feuerwehr.grossenhain.de

AZ_2sp_GRH_EINSATZBEREIT.indd   1 14.02.2014   18:46:04



[ Großenhainer Amtsblatt | Jahrgang 2024 . Nr. 05 . 29.05.2024 | www.grossenhain.de ][ 24 ]

NACHRICHTEN AUS DER WIRTSCHAFT
Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) lädt zum Tag 
der offenen Tür

Am Sonnabend, 08. Juni 2024, öffnet der ZAOE von  
8:30 Uhr bis 13:00 Uhr seine Tore in Gröbern für die Be-
völkerung. Hierzu ist jeder herzlich eingeladen, der schon 
immer mal auf den Deponieberg steigen wollte oder mehr 
über die Betriebsabläufe auf einer abfallwirtschaftlichen 
Anlage des Zweckverbandes erfahren möchte.

Es werden neben Führungen auf den einzelnen Betriebstei-
len auch verschiedene Aktionen geboten, so zum Beispiel 
Kompostverkauf, das Schadstoffmobil und Spiele für Groß 
und Klein. Das Team der Abfallberatung beantwortet alle 
Fragen rund um die Abfallentsorgung. Falls der kleine Hun-
ger kommt, so ist für Abhilfe gesorgt.

Auch das RepairCafé ist wieder mit dabei. Besucher bringen 
dafür einfach ihre defekten Haushaltsgeräte mit und versu-
chen, diese gemeinsam mit den Fachleuten vom RepairCa-
fé zu reparieren. Bei der Durchführung der Veranstaltung 
wird der Zweckverband tatkräftig vom Umweltzentrum 
Freital e. V. unterstützt. (Quelle: ZAOE)

Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal
Meißner Straße 151a, 01445 Radebeul
Telefon: 0351 404040
E-Mail: info@zaoe.de
Web: www.zaoe.de

 

Der „Wirtschaftstag im Landkreis Meißen“ 
feiert am Mittwoch, 05. Juni 2024, in der 
Stadthalle „stern“ in Riesa sein zwölftes 
Jubiläum. 
Unter dem Motto „Künstliche Intelligenz – 

verstehen, einschätzen und nutzen“ bietet der Wirtschafts-
tag Unternehmen und Institutionen die Möglichkeit, sich 
über wirtschaftliche Entwicklungen und Best Practices 
auszutauschen. Inspirierende Impulsvorträge sollen neue 
Perspektiven für den unternehmerischen Alltag eröffnen. 
Namhafte Referenten, wie Dr. Alexander Dementyev vom 
Frauenhofinstitut und Dr. Jens-Uwe Meyer, Experte für KI 
und Digitalisierung, werden Einblicke in das Thema geben. 
Darüber hinaus werden sich drei Unternehmen aus dem 
Landkreis Meißen vorstellen, welche bereits KI in ihre Unter-
nehmensprozesse integriert haben. Bleiben Sie gespannt!

Melden Sie sich an unter www.verknuepfe-dich.de/wirt-
schaftstag und nutzen Sie den Wirtschaftstag als Plattform, 
um die Chancen und Herausforderungen, die mit KI einher-
gehen, zu diskutieren.

Der Wirtschaftstag im Landkreis Meißen hatte seine Premie-
re im Februar 2012. Unter der Dachmarke „Verknüpfe dich!“ 
findet er seitdem als jährliches Event in der Region statt. 
Organisiert wird das Wissens- und Netzwerkformat von der 
Wirtschaftsförderung Region Meißen und der Industrie- 
und Handelskammer Dresden, Geschäftsstelle Riesa. 
(Quelle: WRM)

12. Wirtschaftstag im Landkreis Meißen

Die Sächsische Aufbaubank (SAB) bietet am 
Freitag, 14. Juni 2024, im Landkreis Meißen 
eine individuelle Beratung zu den Förderpro-
grammen des Freistaates Sachsen an. Termi-
ne für die Beratung sind zwischen 10:00 und 

15:00 Uhr möglich und finden in den Räumen der WRM 
GmbH statt.

Eine Anmeldung für Existenzgründer, Existenzgründerin-
nen und Unternehmen ist telefonisch oder per E-Mail bei 
der WRM GmbH möglich. 

Bitte senden Sie uns zur Vorbereitung auf Ihr Gespräch die 
ausgefüllte Vorabinformation an post@wrm-gmbh.de zu. 
(Quelle: WRM)

Kontaktdaten & Informationen:
Ansprechpartnerin: Sandra Baudis
Telefon: 03521 47608-0
E-Mail: post@wrm-gmbh.de
Anmeldefrist: 11. Juni 2024
Termin: 14. Juni 2024
Ort: Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH 
Neugasse 39/40 · 01662 Meißen
Vorabinformation: www.wirtschaftsregion-meissen.de/
aktuelles/veranstaltungen.html

Kostenfreier Fördermittel- und Finanzierungssprechtag in der Wirtschaftsförderung 
Region Meißen (WRM) GmbH



[ Großenhainer Amtsblatt | Jahrgang 2024 . Nr. 05 . 29.05.2024 | www.grossenhain.de ] [ 25 ]

In der Schulzeit Gutes bewirken! 
Das ist am 18. Juni 2024 zum  
20. Mal möglich. 

Zum Aktionstag „genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“ 
suchen sich junge Menschen einen Ein-Tages-Job und 
spenden den Lohn ihrer Arbeit an soziale Projekte weltweit 
und in Sachsen. Folgende drei Projekte werden in diesem 
Jahr unterstützt:
- ländliche Krankenhäuser, Madagaskar (Ärzte für Mada-

gaskar e. V., Leipzig)
- Bau einer Grundschule, Sierra Leone (forikolo e. V.,  

Leipzig)
- Stadtteilzentrum für Geflüchtete, Kamerun (Shisásáy  

e. V., Dresden)

Arbeitgeber kann jeder sein. Egal ob Unternehmen, Privat-
person oder Verein – überall wo helfende Hände erwünscht 

sind, können Schülerinnen und Schüler unterstützend tätig 
werden. Dabei entsteht die Möglichkeit Gutes zu tun, in 
verschiedene Berufsfelder hineinzuschnuppern und ers-
te wichtige Kontakte zu den Unternehmen der Region zu 
knüpfen. Soziale Verantwortung übernehmen und dabei 
möglicherweise auf den zukünftigen Ausbildungsplatz sto-
ßen – wäre das nicht großartig? Interessierte Arbeitgeber 
können freie Einsatzstellen unter localwork.de zur Verfü-
gung stellen. 

„genialsozial“ ist ein Programm der Sächsischen Jugend-
stiftung mit inhaltlicher Unterstützung durch das Entwick-
lungspolitische Netzwerk Sachsen e. V. Der Ostdeutsche 
Sparkassenverband ist Hauptsponsor und Ministerpräsi-
dent Michael Kretschmer Schirmherr der größten sächsi-
schen Jugendsolidaritätsaktion. Weitere Informationen un-
ter www.genialsozial.de. (Quelle: Sächsische Jugendstiftung)

„genialsozial“ – Großes Interesse am Aktionstag 2024!

† i
STÄDTISCHE MUSEEN
Museumsprogramm im Juni 2024

Sehnsucht nach Freiheit – Neues Graffiti-Projekt für  
Kinder und Jugendliche
Unter dem Titel „Sehnsucht nach Freiheit“ fördert der Frei-
staat Sachsen 2024 Projekte, die sich mit dem langen Weg 
zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beschäftigen. Gro-
ßenhain ist mit dem Graffiti-Projekt „Graffiti meets Großen-
hainer Demokratiegeschichte“ dabei. 

In einem zweiwöchigen Workshop soll mit Kindern und  
Jugendlichen die Straßenunterführung Meißner Straße/
B101 neugestaltet werden. Wer kämpfte in Großenhain in 
den letzten 200 Jahren für freie Meinungsäußerung, Mitbe-
stimmung und Rechtsstaatlichkeit? Wer riskierte vielleicht 
sogar sein Leben dafür? Es soll ein Bogen von Friedrich 
Körner über Karl Preusker, Friedrich Geyer, Carlo Mieren-
dorff bis hin zur Friedlichen Revolution geschlagen werden. 
Deren Geschichten sollen in Bildern erzählt und vermittelt 
werden. Geplant sind außerdem Erklärvideos, in denen 
Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums die Ereignisse 
aus ihrer Sicht schildern.

Der Graffiti-Workshop findet in den Sommerferien vom  
22. Juli bis zum 02. August, 09:00 bis 15:30 Uhr, statt. Mit-
machen können Kinder von 11 bis 14 sowie Jugendliche ab 
15 Jahren. Die Teilnahme kostet 30 Euro pro Woche. Unter 
Anleitung von Profis wird gesprüht und gemalt, außer-
dem werden ausgewählte historische Orte in Großenhain  
besucht. 

Information und Anmeldung unter 0172 2348076 (Raimo 
Siegert, Mobile Jugendarbeit Großenhain). Wer inhaltliche 
Vorschläge hat, z. B. Dokumente oder Geschichten zu Er-
eignissen wie dem 17. Juni 1953 in Großenhain beitragen 
kann, wendet sich bitte an 03522 304-170 (Dr. Jens Schul-
ze-Forster, Museumsleiter).

Museum Alte Lateinschule 
Dienstag, 04.06.2024, 18:00 Uhr
Vortrag „Wissen. Können. Weitergeben – Immaterielles Kul-
turerbe in Sachsen“
Das Siegel „Immaterielles Kulturerbe“ ist weit weniger be-
kannt als das materielle Weltkulturerbe, aber immer häufi-
ger auch in den Medien präsent. Es bezeichnet Traditionen, 
Fertigkeiten und Ideen, die über viele Jahrhunderte bis 
heute das Leben prägen: z. B. die Feste und Bräuche der 
Sorben, das Forstfest in Kamenz, der Musikinstrumenten-
bau im Vogtland oder das von Schulze-Delitzsch begründe-
te Genossenschaftswesen. Antje Reppe M. A., Mitarbeiterin 
des Instituts für Geschichte und Volkskunde in Dresden, 
zeigt, was hinter dem Siegel steht und welches kulturelle 
Erbe in Sachsen damit gewürdigt wird. Eintritt 2,00 Euro, er-
mäßigt 1,50 Euro

Freitag, 14.06.2024, 17:00 Uhr
Ausstellungseröffnung „Glänzende Aussichten. Karikaturen 
zu Klima, Konsum und anderen Katastrophen“
Die Wanderausstellung des Hilfswerks Misereor spießt ein 
Thema auf, das alle betrifft und bewegt: der Klimawandel 
und der tägliche Umgang damit. Die 60 Karikaturen sind 
vom 14. Juni bis 03. August im Museum sowie vom 21. bis 
23. Juni auch auf dem erlebnisfest der SINNE zu sehen. Die 
Ausstellung ist in Kooperation mit dem Klimaschutzma-
nagement der Stadt Großenhain entstanden. Die Eröffnung 
im Gemeindesaal wird vom Jugendchor Großenhain-Rei- 
nersdorf-Ebersbach musikalisch begleitet, der selbst im Kli-
maschutz aktiv ist (www.facebook.com/JugendchorGRE).
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Sonnabend/Sonntag, 22./23.06.2024
erlebnisfest der SINNE im Stadtpark
Zum Erlebnisfest wird auch das Museum mit dem Förder-
verein Museum Alte Lateinschule präsent sein. Neben einer 
Auskopplung der Ausstellung „Glänzende Aussichten“ wird 
sich auch der Förderverein mit historischen Großenhainer 
Filmaufnahmen präsentieren. Die Filme aus dem Bestand 
des Museums und von Hayn TV wurden 2023 digitalisiert 
und dokumentiert. Sie sollen nun erstmals öffentlich ge-
zeigt werden und an Feste, Aufzüge und Ereignisse der jün-
geren Großenhainer Geschichte erinnern.

Donnerstag, 27.06.2024, 09:30 – 11:30 Uhr
offenes Ferienangebot „Schule vor 100 Jahren erleben“
Das offene Angebot für Kinder von sechs bis 12 Jahren führt 
diesmal in das Historische Klassenzimmer des Museums. 
Dort wird der Schulunterricht vor 100 Jahren lebendig: mit 
Schulbank, Schiefertafel und Abakus. Ort: Werner-von-Sie-
mens-Gymnasium II, Hohe Straße 27b, 01558 Großenhain, 
Anmeldung erforderlich unter 03522 304-174 (4,00 Euro 
pro Person, mindestens fünf Teilnehmer)

Ferienangebot „Schule vor 100 Jahren erleben“  
für Kindergruppen
Das Angebot für Kindergruppen (sechs bis 12 Jahre) führt 
diesmal in das Historische Klassenzimmer des Museums. 
Dort wird der Schulunterricht vor 100 Jahren lebendig: mit 
Schulbank, Schiefertafel und Abakus. 90 – 120 Minuten
Ort: Werner-von-Siemens-Gymnasium II, Hohe Straße 27b, 
01558 Großenhain, Anmeldung unter 03522 304-174 

Kirchplatz 4 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 304-173 oder 304-174
E-Mail: museum@stadt.grossenhain.de
Web: www.museum-grossenhain.de 

Bauernmuseum Zabeltitz 
Sonntag, 02.06.2024, 14:00 Uhr
„Frag den Imker“ – Führung zur Imkerei
An jedem ersten Sonntag im Monat findet eine Führung 
mit Ingo Schwaar zur Imkerei statt. Treffpunkt 14:00 Uhr am  
Bienenhaus im Garten des Bauernmuseums

Donnerstag, 13.06.2024, 18:00 Uhr
Musikalischer Sommerabend
Zum musikalischen Sommerabend ist die Singgemein-
schaft Großenhain im Bauernmuseum zu Gast. Es gibt ein 
kleines Chorkonzert, danach ist Gelegenheit zum Mitsin-
gen. Für das leibliche Wohl sorgen der Grill und kalte Ge-
tränke.

Sonnabend, 15.06.2024, 09:00 – 12:00 Uhr
Fahrradcodierung
Kostenfreie Fahrradcodierung mit der Verkehrswacht  
Riesa-Großenhain e. V. Der Besuch der Ausstellungen ist 
kostenpflichtig.

Sonntag, 16.06.2024, 14:00 – 17:00 Uhr
Familiensonntag
14:00 Uhr „b wie Bauernmuseum. Leben auf dem Bauern-
hof wie zu Kaisers Zeiten“ – Familienführung mit Andreas 
Peschel M.A.
16:00 Uhr Dipl.-Landwirt Günter Bennewitz erklärt und 
zeigt alte Landtechnik.

Dienstag, 18.06.2024, 20:00 Uhr
Filmfest Zabeltitz „Spur der Steine“
Am ersten Tag wird der DEFA-Filmklassiker „Spur der Stei-
ne“ mit Manfred Krug aus dem Jahr 1966 gezeigt. Im Vor-
programm geht es um alte Filme aus der Region. Hierfür 
wird noch privates Filmmaterial gesucht. Falls Sie alte Filme 
besitzen, die das Leben in den Ortschaften, Feste oder den 
Arbeitsalltag dokumentieren, bitten wir Sie um Kontaktauf-
nahme unter 03522 304-174. Es besteht die Möglichkeit, die 
Filme zu digitalisieren.
Das Filmfest findet in Kooperation mit den Förderverein 
Heimatpflege Röderaue e. V. Zabeltitz statt und wird durch 
die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gefördert. Der 
Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für das Bauern- 
museum gebeten.

Mittwoch, 19.06.2024, 20:00 Uhr
Filmfest Zabeltitz „Das Leben des Brian“
Die Komödie „Das Leben des Brian“ stammt aus dem Jahr 
1979 und ist das bekannteste Werk der britischen Komiker-
gruppe Monty Python. Der Eintritt ist frei, es wird um eine 
Spende für das Bauernmuseum Zabeltitz gebeten.

OT Zabeltitz · Hauptstraße 54 · 01561 Großenhain
Telefon: 03522 304-173 oder 304-174
E-Mail: museum@stadt.grossenhain.de

Großenhain ist ... FILMREIF.

Kinospaß und mehr in der Filmgalerie Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

www.fi lmgalerie-grossenhain.de

Foto: Diana Schulze
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Großenhain ist ... LESEFREUDIG.

Karl-Preusker-Bücherei Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Karl-Preusker-Bücherei

Ildikó von Kürthy: Eine halbe Ewig-
keit
Was ist aus uns geworden? Aus un-
seren Träumen, Plänen und der Lie-
be unseres Lebens?
Sie ist auf der Flucht vor ihren Erin-
nerungen. Schon seit einer halben 
Ewigkeit. Bis ihr ein altes Tagebuch 
in die Hände fällt. Es hatte ein Happy 
End. Doch das Leben ging weiter. Sie 
heißt Cora Hübsch, ihre Kinder sind 
groß, und ihre Ehe ist gebrechlich. 
Zu viel Alltag, zu wenig Abenteuer. 
Aber an diesem Wochenende spielt 
ihr Leben verrückt: das vertauschte 
Kleid, die alte Schuld, die schemen-
hafte Gestalt auf dem Foto. Ist das 
Zufall? Oder eine letzte Chance?

Eine halbe Ewigkeit“ erzählt von der 
Liebe des Lebens und von der Liebe 

zum Leben. Ein warmherziges und bewegendes Buch über 
die Frauen, die wir waren, die wir sind – und die wir werden 
wollen. 

Ildikó von Kürthy ist Journalistin und eine der meistgelese-
nen deutschen Schriftstellerinnen. Sie lebt mit ihrer Familie 
in Hamburg. Ihre Bücher sind Nummer-1-Bestseller, wurden 
mehr als sieben Millionen Mal verkauft und in 21 Sprachen 
übersetzt.

Aktuelle Ausstellung
25 Jahre Freies Schaffen – Porträts und historische Bauwer-
ke gezeichnet von Michael Pfeifer aus Zabeltitz

Software-Umstellung
Wegen Umstellung der Bibliothekssoftware ist die 
Karl-Preusker-Bücherei vom 03. bis 07. Juni 2024 geschlos-
sen. Ab Montag, den 10. Juni 2024 ist die Bibliothek wieder 
mit ihrem Angebot für alle Leser geöffnet.

Veranstaltungen
Freitag, 14.06.2024, 15:00 Uhr
„Heisse Tage – Coole Bücher!“ 
Start der Buchsommer-Ferienaktion

Gib der Langenweile in den Sommerferien keine Chan-
ce und melde dich zum Buchsommer Sachsen an. Der 
Buchsommer Sachsen ist kostenlos und alle Jugendliche 
zwischen 11 und 16 Jahren können teilnehmen. In deiner 
Bibliothek steht eine Menge topaktueller Bücher für dich 
bereit. Egal ob Fantasy, Liebesgeschichten, spannende Ro-
mane oder Sachbücher – beim Buchsommer Sachsen ist für 
jeden etwas dabei. 

Bibo-on – die digitale Bibliothek
Der vielfältige Medienbestand der Karl-Preusker-Bücherei 
wurde um digitale eMedien erweitert. Angemeldete Leser 
ab 16 Jahren können eBooks, eAudios und ePapers auslei-
hen. In der Onleihe können sie eine große Bandbreite digi-
taler Medien rund um die Uhr und bequem von zu Hause 
aus entleihen. Die persönlichen Zugangsdaten und weiter-
führende Informationen über den zusätzlichen Service er-
halten Interessierte in der Karl-Preusker-Bücherei. 

Öffnungszeiten:
Montag   13:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 10:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag  13:00 – 18:00 Uhr
Freitag  10:00 – 18:00 Uhr 

Neumarkt 1a · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 502585
E-Mail: kontakt@buecherei-grossenhain.de
Web: www.buecherei-grossenhain.de

† i
KARL-PREUSKER-BÜCHEREI
Buchtipp & Veranstaltungen

Quelle: 
Rowohlt Wunderlich
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† i

TERMINE & VERANSTALTUNGEN
Aus den Veranstaltungskalendern Juni und Juli 2024 (Auszüge)

Montag, 03.06.2024, 10:00 Uhr
Digital fit im Alter?! Sprechstunde für Nutzerinnen von Han-
dy und Laptop. Wir geben Ihnen Informationen und prak-
tische Hinweise und beraten Sie gern speziell zu Ihren Fra-
gen. Unter Anleitung können Sie Erlerntes üben. Wir bitten 
um vorherige Anmeldung.

Montag, 03.06.2024, 14:00 Uhr
Treff der OG 3

Dienstag, 04.06.2024, 14:00 Uhr
Treff der Seniorengruppe „Frohsinn“

Mittwoch, 05.06.2024, 13:30 Uhr
Seniorenkino in der Filmgalerie Großenhain
gezeigt wird der Film „Ein Fest fürs Leben“
Karten sind in der Begegnungsstätte, Großenhain-Informa-
tion und in der Filmgalerie erhältlich.

Donnerstag, 06.06.2024, 14:00 Uhr
Kegelnachmittag für Senioren auf der Kegelbahn „Rostiger 
Weg“

Donnerstag, 06.06.2024, 14:00 Uhr
„Fit durch Bewegung“ unter Anleitung von Renate Struck

Freitag, 07.06.2024, 10:00 Uhr
„Fit durch Bewegung im Sitzen“ fördert Ausdauer, Konzen- 
tration und Koordination unter Anleitung von Renate Struck

Montag, 10.06.2024, 14:00 Uhr
Handarbeitsnachmittag – Häkeln, stricken oder ähnliches – 
es wird sich gegenseitig mit Rat und Tat geholfen

Donnerstag, 13.06.2024, 14:00 Uhr
Haben Sie vorgesorgt? 
Informationsveranstaltung zum Thema Vorsorge. 
Wer trifft Entscheidungen, wenn Sie es nicht mehr können? 
Jeder Mensch kann durch die Folgen eines Unfalls, einer 
Krankheit oder altersbedingt seine persönliche Handlungs- 
und Entscheidungsfähigkeit verlieren. Vollmachten und 
Verfügungen helfen, damit das in Ihrem Sinne geschieht. 
Die entsprechende Vorsorge sollten Sie in gesunden Tagen 
vornehmen. Es erwartet Sie eine informative Veranstaltung 
mit den Mitarbeitern der Betreuungsbehörde des LRA, die 
Ihnen gern Ihre Fragen beantworten und beraten. Die Ver-
anstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten.

Montag, 17.06.2024, 10:00 Uhr
Digital fit im Alter?! Sprechstunde für Nutzerinnen von Han-
dy und Laptop. Wir geben Ihnen Informationen und prak-
tische Hinweise und beraten Sie gern speziell zu Ihren Fra-
gen. Unter Anleitung können Sie Erlerntes üben. Wir bitten 
um vorherige Anmeldung

Dienstag, 18.06.2024, 14:00 Uhr
Veranstaltung der Seniorengruppe „Frohsinn“

Dienstag, 18.06.2024, 15:15 Uhr
Veranstaltung der SHG 1 des VdK – Sozialverbandes e. V.

Mittwoch, 19.06.2024, 14:00 Uhr
Veranstaltung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes 
e. V.

Donnerstag, 20.06.2024, 14:00 Uhr
Grillnachmittag im Garten der Begegnungsstätte
Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Freitag, 21.06.2024, 10:00 Uhr
„Fit durch Bewegung im Sitzen“ fördert Ausdauer, Konzen- 
tration und Koordination unter Anleitung von Renate Struck

Montag, 24.06.2024, 14:00 Uhr
Handarbeitsnachmittag – Häkeln, stricken oder ähnliches – 
es wird sich gegenseitig mit Rat und Tat geholfen

Dienstag, 25.06.2024
Busfahrt nach Potsdam
Stadtrundfahrt mit örtlicher Reiseleitung, Mittagessen, 
Schifffahrt (Wannseerundfahrt) mit reservierten Plätzen 
incl. Kaffeegedeck. Es sind noch Restplätze vorhanden.

Donnerstag, 27.06.2024, 10:00 Uhr
Digital fit im Alter?! Sprechstunde für Nutzerinnen von Han-
dy und Laptop. Wir geben Ihnen Informationen und prak-
tische Hinweise und beraten Sie gern speziell zu Ihren Fra-
gen. Unter Anleitung können Sie Erlerntes üben. Wir bitten 
um vorherige Anmeldung.

Donnerstag, 27.06.2024, 14:00 Uhr
Haben Sie vorgesorgt? 
Informationsveranstaltung zum Thema Vorsorge. 
Wer trifft Entscheidungen, wenn Sie es nicht mehr können? 
Jeder Mensch kann durch die Folgen eines Unfalls, einer 
Krankheit oder altersbedingt seine persönliche Handlungs- 
und Entscheidungsfähigkeit verlieren. Vollmachten und 
Verfügungen helfen, damit das in Ihrem Sinne geschieht. 
Die entsprechende Vorsorge sollten Sie in gesunden Tagen 
vornehmen. Es erwartet Sie eine informative Veranstaltung 
mit den Mitarbeitern der Betreuungsbehörde des LRA, die 
Ihnen gern Ihre Fragen beantworten und beraten. Die Ver-
anstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten.

Begegnungsstätte 
der Stadtverwaltung 
Großenhain 
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Jeden Dienstag, 09:00 – 11:00 Uhr
Meißen inklusiv e. V. – Ergänzende unabhängige Teilha-
beberatung (EUTB); Beratungsangebot für Menschen mit 
Behinderung und Angehörige, Anmeldung unter 03521 
727919

Weiterhin bieten wir an:
Blutdruckmessen
Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen

Änderungen/Ergänzungen vorbehalten!

Alleegäßchen 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 38182

Regelmäßige Angebote (nicht in den Sommerferien)
montags, 15:00 – 21:30 Uhr 
Proben der Theatergruppen der Spielbühne 
(Kinder, Jugendliche, Lebenshilfe, Erwachsene)

montags, 18:00 – 21:30 Uhr
Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer

dienstags, 14:00 – 18:00 Uhr 
Malkurs „Mischpalette“ mit Petra Rothe

dienstags, 18:00 – 19:30 Uhr
Kurs „Puppentheater“ mit Carmen Paulenz

donnerstags, 14:00 – 18:00 Uhr 
Malkurs „Mischpalette“ mit Petra Rothe

Weitere Angebote
Sonnabend, 01.06.2024, 20:00 Uhr
„Oldies live“ mit „Perfect Life“ – Rocksongs und Oldies aus 
fünf Jahrzehnten von einer Band, in der sich seit der Neu-
gründung 2021 Musiker ganz unterschiedlichen Alters 
zusammengefunden haben, sodass neben altgedienten 
Rockern auch junge Heißsporne für musikalische Unterhal-
tung sorgen.
Karten: 12,00 Euro im Vorverkauf/15,00 Euro an der Abend-
kasse

Freitag, 07.06.2024, 14:00 – 18:00 Uhr
Seniorentanz – Tanz für Junggebliebene mit DJ Bernd
Anmeldung erforderlich; Eintritt: 7,00 Euro

Sonnabend, 08.06.2024, 09:30 – 15:30 Uhr
„Nähen mit der Nähmaschine“ – Workshop für Anfänger 
& Fortgeschrittene mit Gabi Kühnel. Bitte möglichst eine  
eigene Maschine mitbringen. Anmeldung erbeten; 
Kosten: 10,00 Euro zzgl. Material (bei Bedarf)

Sonntag 09.06.2024, 09:00 – 11:00 Uhr
Malen für Minis mit Petra Rothe
Farbenspaß für 2 – 5jährige Künstler
Anmeldung erforderlich

Sonntag, 09.06.2024, 17:00 Uhr
„Das Horrorkabinett“ – Premiere der Jugendtheatergruppe 
der Spielbühne Großenhain

England um 1920. Die Amateurarchäologin Lady Asmode-
na erhält eine Kiste mit wertvollem Inhalt: eine Mumie aus 
Ägypten. Doch kaum hat das wertvolle Stück ihren Landsitz 
erreicht, geschehen seltsame Dinge. Menschen sterben auf 
mysteriöse Weise. Hat sich die Mumie aus ihrem Schlaf erho-
ben? Oder steckt hinter all dem die geheimnisvolle Nichte 
der Lady, die an einer fremdartigen Krankheit leidet? Hilfe 
verspricht der Wissenschaftler Dr. Drawin Jones, der kaum 
gerufen, den Landsitz erreicht. Geeignet ab 14 Jahren.
Eintritt: 7,00 Euro / Schüler 5,00 Euro

Dienstag, 11.06.2024, 19:00 – 20:30 Uhr
Klöppelzirkel mit Erika Ullmann

Mittwoch, 12.06.2024, 19:30 Uhr
Dia-Vortrag „10.000 km als Selbstfahrer durch Namibia und 
Botswana“ – Multimediavortrag mit Günter Sicker
Zweiter Teil: „Der Norden Namibias, von den Epupa Falls am 
Kunene River, über den Etosha Nationalpark zum Okawan-
go River bis hin zum Chobe River in Botswana“ 
Eintritt: 7,00 Euro/ermäßigt 6,00 Euro

Sonnabend, 15.06.2024, 09:30 – 15:30 Uhr
„Nähen mit der Nähmaschine“ – Workshop für Anfänger & 
Fortgeschrittene mit Gabi Kühnel. Bitte möglichst eine ei-
gene Maschine mitbringen. Anmeldung erbeten; Kosten: 
10,00 Euro zzgl. Material (bei Bedarf)

Dienstag, 18.06.2024, 19:30 Uhr
Theaterstammtisch der Spielbühne

Mittwoch, 26.06.2024, 09:00 – 14:00 Uhr
„Farben-Spiele-Experimente“ auf der Festwiese
auf der Festwiese (zwischen Kulturschloss und Natur- 
ErlebnisBad) – farbenfroher Ferienauftakt in der Natur mit 
vielen sommerlichen Kreativ- und Spielangeboten
Kosten: 7,00 Euro pro Teilnehmer

Mittwoch, 03.07.2024, 10:00 – 16:00 Uhr
Badfest im NaturErlebnisBad

Mittwoch, 31.07.2024, 09:00 – 14:00 Uhr
Spielplatzparty am Abenteuerspielplatz im Stadtpark 

weitere Ferien-Angebote unter www.skz-alberttreff.de
Änderungen/Ergänzungen vorbehalten!

Am Marstall 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 502569
E-Mail: info@alberttreff.de
Web: www.skz-alberttreff.de

Soziokulturelles 
Zentrum Alberttreff
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Veranstaltung im Palais Zabeltitz
Sonntag, 09.06.2024, 17:00 Uhr
Mein kleiner grüner Kaktus
mit den Dresdner Zwinger Singers

Sonntag, 07.07.2024, 17:00 Uhr
Auf dem Weg zum Erfolg
Konzert mit dem Duo >con emozione<

Sonntag, 11.08.2024, 17:00 Uhr
Liebesgrüße an Lehár

Alle Veranstaltungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien NEUSTART KULTUR, INTHEGA und den Kultur-
raum Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge.

Bitte beachten Sie aktuelle Informationen und Programm- 
ankündigungen auf der Homepage unter www.kulturzen- 
trum-grossenhain.de und in den örtlichen Medien. 

Filmgalerie Großenhain
Bitte informieren Sie sich unter: 
https://www.kulturzentrum-grossenhain.de/filmgalerie.php 
über das aktuelle Programm. 

Änderungen/Ergänzungen vorbehalten!

Schlossplatz 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 505558 oder 03522 505555
E-Mail: kulturzentrum@grossenhain.de
Web: www.kulturzentrum-grossenhain.de

Kulturzentrum 
Großenhain GmbH

† i
BERATUNGS- UND SERVICEANGEBOTE
Sprechtage und Öffnungszeiten

Der Regionalverband Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen 
e. V. reagiert auf gestiegene Nachfrage im Bereich Früh-
förderung 
Der Regionalverband Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen  
e. V. wird noch in diesem Jahr ein neues Therapiezentrum in 
Großenhain eröffnen. 

Die Röderstadt bekommt damit eine weitere Anlaufstelle 
für Frühförderung, Logopädie, Ergotherapie und Physio-
therapie. „Der Bedarf nach diesen Behandlungsangeboten 
ist in den vergangenen Jahren vor allem bei Kindern und  
Jugendlichen stark gestiegen“, begründet Vorstand Sven 
Krell den Schritt. „Als Wohlfahrtsverband möchten wir  
betroffenen Kindern und Eltern dabei als kompetenter  
Lebensbegleiter zur Seite zu stehen, ebenso wie unseren 
erwachsenen Patienten.“

Der Verband greift dafür auf umfassende Erfahrungen 
des eigenen Diagnostik- und Beratungszentrums (DBZ) in  
Radebeul zurück. Hier werden bereits seit 2015 alle Genera-
tionen vom Baby bis zum Senior therapeutisch unterstützt. 
Zudem besuchen und beraten die Experten und Expertin-
nen des DBZ regelmäßig Einrichtungen wie Schulen und 
Kitas und wirken als Netzwerkpartner für Ärzte und Bera-
tungsstellen in der Region. Das geplante Therapiezentrum 
in Großenhain soll ähnlich funktionieren, dabei jedoch ein 
eigenes Profil erhalten. 

Derzeit werden die Räumlichkeiten An der Elmobrücke vor-
bereitet sowie Personalgespräche geführt, damit das Zent- 
rum im Sommer eröffnet werden kann. Die Leitung wird 
Simone Großmann übernehmen, die schon viele Jahre in 
diesem Bereich in Großenhain gearbeitet hat. 

Bereits zum 01. März dieses Jahres hatte der Regionalverband 
Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen e. V. die Trägerschaft der 
Kindertagesstätte in der Chladeniusstraße 1a übernom-
men. „Dies war ein weiterer Grund für uns, die Eröffnung 
eines Therapiezentrums in Großenhain in Erwägung zu  
ziehen, da wir mit der engen Zusammenarbeit zwischen 
unseren Kitas und Horten und den Therapeutinnen des DBZ 
sehr gute Erfahrungen gemacht haben“, erläutert Manuela 
Jürß, Sachgebietsleiterin Kindereinrichtungen. „So können 
manche Auffälligkeiten schon früh erkannt und bestmög-
lich mit einem interdisziplinären Ansatz behandelt werden. 
Dies erleichtert betroffenen Kindern und Eltern den Alltag 
sehr. Wir freuen uns, dies künftig auch in Großenhain anbie-
ten zu können.“ 

Geplant ist, mit den Bereichen Frühförderung und Ergothe-
rapie zu starten. Logopädie und Physiotherapie sollen bis 
Ende des Jahres folgen. Die Kosten für solche ärztlich ver-
ordneten Behandlungen werden von den Krankenkassen 
bzw. Sozialleistungsträgern übernommen. 
(Quelle: Regionalverband Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen e. V.)

Regionalverband Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen e. V.
Körnerweg 3, 01445 Radebeul
Telefon: 0351 8972218
Web: www.volkssolidaritaet-meissen.de

Neues Therapiezentrum für Großenhain geplant
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Anliegen sind die Kontaktaufnahme, der Erfahrungsaus-
tausch und gegenseitige Hilfe betroffener Angehöriger in 
einem geschützten Rahmen. Der von Ihnen betreute An-
gehörige kann zum Termin mitkommen und wird separat 
betreut.

Die Treffen finden jeden 2. Dienstag im Monat, um  
16:00 Uhr, in der Tagespflege der Diakonie, Bobersberg- 
straße 18 (Seniorenzentrum "Helene Schmieder"), in Gro-
ßenhain statt. Anmeldung erforderlich.

Ansprechpartnerin und Anmeldung: 
Diana Fischer
Telefon: 03522 37590
E-Mail: dianafischer46@gmail.com 

Einmal monatlich bietet Friedensrichter Uwe Schumacher 
im Seminarraum des Kulturschlosses, Schlossplatz 1 (barrie-
refreier Zugang über die Carl-Maria-von-Weber-Allee), eine 
Beratung an.

Die nächste Sprechstunde findet am Donnerstag,  
06. Juni 2024, ab 18:00 Uhr, statt. 

Außerhalb der Sprechzeiten erreichen Sie den Friedens-
richter unter Telefon: 0151 68002239 oder per E-Mail  
(f.grh.us@gmail.com).  

Am Montag, 01. Juli 2024, von 13:30 bis 
14:30 Uhr, bietet die AfU e. V. die Mög-
lichkeit, im Kulturschloss, Schlossplatz 
1 (barrierefreier Zugang über die Carl- 

Maria-von-Weber-Allee), (Erdgeschoss) Wasser- und Boden-
proben untersuchen zu lassen.

Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf 
den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht wer-
den. Dazu sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (circa einen 
Liter) in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitbringen. 
Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzel-
parameter zum Beispiel Schwermetalle oder auf Brauch-
wasser- beziehungsweise Trinkwasserqualität überprüft 
werden. 

Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoff-
bedarfsermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es not-
wendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuhe-
ben, so dass insgesamt ca. 500 Gramm der Mischprobe für 
die Untersuchung zur Verfügung stehen.

Hinweis: 
Bitte informieren Sie sich kurz vor dem Termin auf der In-
ternetseite www.afu-ev.org, ob die Beratung wirklich statt-
findet!

Gesprächskreis Demenz – Selbsthilfegruppe für Angehörige

Sprechtag des Friedensrichters

Wasser- und Bodenanalysen

Jeden Donnerstag, außer an Feiertagen, findet von 16:00 bis 
18:00 Uhr Seminarraum des Kulturschlosses, Schlossplatz 1  
(barrierefreier Zugang über die Carl-Maria-von-Weber- 
Allee), ein Sprechtag der anwaltlichen Beratung statt. Ein 
Berechtigungsschein des Amtsgerichtes ist nicht erforder-

lich. Die Bürger sollten jedoch in der Beratungsstelle kurz 
Auskunft über ihre Einkommens- und Vermögenssituation 
geben können. Hierzu sollten sie vorhandene Nachweise, 
wie z. B. Bewilligungsbescheid über Hartz-IV, Arbeitslosen-
geldbescheid oder Ähnliches, mitbringen. 

Sprechtag der anwaltlichen Beratung
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Eine Beratung im Seminarraum des Kul-
turschlosses, Schlossplatz 1 (barriere- 
freier Zugang über die Carl-Maria-von-

Weber-Allee), ist nur mit vorheriger Terminvereinbarung 
möglich. Bitte nutzen Sie zur Vereinbarung das zentrale 
Info- und Termintelefon.

Sachsenweites Info- und Termintelefon: 
0341 696 2929 
(Montag bis Freitag, von 09:00 bis 16:00 Uhr)

Beratungen der Verbraucherzentrale

Energieberatung der Verbraucherzentrale Sachsen

Die Energie-Experten der Verbraucherzentra-
le Sachsen führen persönliche Beratungen in 
Meißen, Riesa und Großenhain durch. Alterna-
tiv werden Beratungen per E-Mail, Telefon oder 
Videoberatung angeboten. 

Die Energieberatung ist jeden 4. Dienstag im Monat (außer 
an Feiertagen), von 10:00 bis 16:00 Uhr, im Seminarraum 
des Kulturschlosses, Schlossplatz 1 (barrierefreier Zugang 
über die Carl-Maria-von-Weber-Allee), vor Ort. Termine  
müssen zentral unter 0800 809 802 400 vereinbart werden.
(Quelle: Verbraucherzentrale Sachsen e. V.)

Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Großenhain ist ... 
NEUGIERIG AUF 
COOLE JOBS.

Ferienjobs und Praktika in 
Großenhain findet Ihr unter 
www.grossenhain.de/praktika-
und-ferienjobs.html

©Syda Productions/fotolia.com

AZ_STADT-GRH_Stoerer_178x85_PRAKTISCH.indd   1 26.06.2020   07:43:45
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Sprech- und Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung Großenhain

Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag  13:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:30 – 16:00 Uhr

Telefon: 03522 304-0
E-Mail: stadtverwaltung@grossenhain.de

Sprechzeiten Einwohnermeldeamt

Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag  13:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:30 – 16:00 Uhr
jeden 1. Sonnabend im Monat  09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten Stadtarchiv Großenhain

Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr & 13:30 – 17:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr & 13:30 – 16:00 Uhr
Freitag geschlossen
 

Sprechzeiten Großenhain-Information

Montag bis Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Montag und Donnerstag 13:30 – 16:00 Uhr
Dienstag  13:30 – 18:00 Uhr
jeden 1. Sonnabend im Monat  09:00 – 12:00 Uhr

Hauptmarkt 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 304-0

Sprechzeiten Zabeltitz-Information

April bis Oktober
Montag, Mittwoch, Sonnabend geschlossen
Dienstag, Donnerstag, Freitag 10:00 – 12:00 Uhr
 und 13:00 – 17:00 Uhr
Sonn- und Feiertag  12:00 – 17:00 Uhr

Zabeltitz-Information
Zabeltitz · Am Park 1 · 01561 Großenhain
Telefon: 03522 304-277
Fax: 03522 304-29276
E-Mail: zabeltitz@stadt.grossenhain.de

Erreichbarkeit des Abwasserzweckverbandes
„GKA Großenhain“

AZV „GKA Großenhain”
Skassaer Straße 50 · 01558 Großenhain
Rufbereitschaft Abwasserzweckverband:
Mobil: 0172 3513091
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Das „Großenhainer Amtsblatt“ ist das Mitteilungs- und Amtsblatt der Großen Kreis-
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(m/w/d) oder explizit geschlechterneutrale Formulierungen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten stets gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Aktuell









freundlich - schnell - preiswert

Jörg Naumann 0172 7904286
www.sachsen-shuttle.de I sachsen-shuttle@gmx.de

- An- und Abmeldungen von Fahrzeugen aller Art
- Adress- und Namensänderungen in Ihren 
 Fahrzeugdokumenten
- Ersatzdokumente oder KFZ Kennzeichen nach Verlust 
- Vermietung von Dachboxen 

Beim Tag der Offenen Tür in der Kita „Mischka“ in Riesa 
gab es für die Besucherinnen und Besucher viel zu ent-
decken. Das fast 20-köpfige Team rund um Leiterin Silvia  
Kanitz-Buschmann hat die Gruppen- und Funktionsräume 
der Einrichtung vorgestellt und gezeigt, wie die pädagogi-
sche Arbeit vor Ort ganz praktisch abläuft. Daneben gab es 
im hauseigenen Garten viele „grüne“ Angebote, unter an-
derem ein Entdeckerbingo und die Bepflanzung von Kräu-
terbeeten. „Die Firma Cargill hat uns ein solches Kräuter-
beet gesponsert. Dafür sind wir sehr dankbar. Denn es hilft  
dabei, den Kindern die Grundlagen des Gärtnerns zu ver-
mitteln. Diese Form des nachhaltigen Lernens ist wesent-
lich für unser Profil als Kneipp-Kita“, so Kanitz-Buschmann.

pm, Diakonisches Werk Meißen gGmbH

„Sächsischer Denkmalpflegepreis 2024“ ausgeschrieben
Erstmals wird in diesem Jahr der „Sächsische Denkmalpfle-
gepreis“ verliehen. Mit dem Preis werden herausragende 
handwerkliche Leistungen gewürdigt, die dazu beitragen, 
historische Bausubstanz und Kulturgüter für kommende Ge-
nerationen zu erhalten. Mit der Auslobung des Preises sollen 
das Wissen, Können und die Fertigkeiten der Fachhandwer-
kerinnen und -handwerker in den Fokus der Öffentlichkeit 
rücken. Um den „Sächsischen Denkmalpflegepreis 2024“ kön-
nen sich alle Handwerksbetriebe mit Sitz im Freistaat Sachsen 
mit ihren Arbeiten der letzten drei Jahre bewerben, wobei die 
denkmalpflegerische Leistung auch über die Landesgrenzen 
hinaus erbracht werden konnte.
Bewerbungsschluss ist der 31. Juli. Ausgelobt wird der Preis 
unter der Schirmherrschaft des Sächsischen Staatsministe-
riums für Regionalentwicklung und den sächsischen Hand-

werkskammern. Die Preisverleihung „Sächsischer Denkmal-
pflegepreis 2024“ findet am 9. November auf der „denkmal 
– Europäische Messe für Denkmalpflege, Restaurierung und 
Altbausanierung“ in Leipzig statt.
Die Anmeldeunterlagen stehen im Internet bereit. Ansprech-
partner für den Wettbewerb um den Denkmalpflegepreis ist 
bei der Handwerkskammer zu Leipzig Stefan Lorenz, Telefon 
0341 2188-315, sachsen-denkmal.de

pm

Tag der Offenen Tür in der Kita „Mischka“ gut besucht

Glanzleistungen sollen glänzen

Foto: Felix Kim
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Tipps

Wer Wein aus Deutschland trinken möchte, hat die Qual 
der Wahl: Über 1.100 Erzeuger in 13 Anbaugebieten und 
mehr als 100 Rebsorten listet das Deutsche Weininstitut auf. 
Zu den heimischen Raritäten zählen die edlen Tropfen aus 
Sachsen: Nur etwa jede 300. Flasche deutscher Wein stammt 
aus den Weinbergen rund um Dresden, Radebeul und Mei-
ßen. Das besondere Flair dieser Region erleben Weinfreunde 
am besten bei einem Besuch der Sächsischen Weinstraße.
 
Über 850 Jahre Genusstradition
In Sachsen findet sich entlang der Elbe eine der kleinsten 
und vielleicht auch schönsten Weinregionen Deutschlands. 
Auf nur etwas mehr als 500 Hektar Rebfläche reifen hier 
fast 70 verschiedene Weinsorten. Diese besondere Vielfalt 
auf kleinstem Raum ist deutschlandweit einmalig. Charak-
teristisch für das Weinland Sachsen sind die eindrucksvol-
len, terrassierten Weinberge. Sie entstanden Anfang des  
17. Jahrhunderts, als Winzer aus Württemberg den Terras-
senweinbau ins Elbtal brachten. Heute sind sie beliebte 
Ausflugsziele von Einheimischen und Gästen zugleich und 
bilden die Grundlage für die eleganten Weine und Sekte der 
hiesigen Winzer.
 
Ein geheimer Genießerkreis
Schon die sächsischen Kurfürsten und Könige wussten um 
die besondere Wirkung der heimischen Tropfen. August 
der Starke beispielsweise gründete mit seinem engen Ver-
trauten August Christoph Graf von Wackerbarth eine „Ge-
sellschaft zur Bekämpfung der Nüchternheit“. Der Legende 
nach war es vor allem die herausragende Qualität der Elb-
tal-Weine, mit der es ihnen in diesem diplomatischen Ge-
heimkreis gelang, so manche Meinungsverschiedenheit in 
einen Kompromiss zu verwandeln.
 
Europas erstes Erlebnisweingut
Das sächsische Elbtal ist eine Region mit besonderem Le-
bensgefühl und fast schon französischem Flair. Begünstigt 
durch das Terroir des Elbtals und das handwerkliche Kön-

nen der Winzer reifen hier noch heute elegante „Cool 
Climate“-Weine. Diese werden nicht nur vor Ort ge-
schätzt, sondern auch regelmäßig natio-
nal und international ausgezeichnet und 
prämiert. Wer sich selbst davon über-
zeugen möchte, findet beispiels-
weise auf Schloss Wackerbarth 
das perfekte Ambiente dafür. Wie 
unter www.schloss-wackerbarth.de 
zu lesen ist, ließ Graf von Wackerbarth hier eine ba-
rocke Anlage als Alterssitz zu Füßen der Weinberge errich-
ten. Heute rundet eine gläserne Manufaktur das Ensemble 
von Europas erstem Erlebnisweingut ab: Von Mai bis Okto-
ber kann man zum Beispiel jeden Tag beim „Weinsommer“ 
feine Kulinarik & Musik genießen und im September läutet 
ein Federweißerfest den Beginn der Weinlese ein. Im Winter 
verwandelt sich das Radebeuler Weingut in eine zauberhaf-
te Welt aus Licht, Musik und Genuss.

djd

Wie in Frankreich, nur auf Sächsisch

Terrassierte Weinberge prägen die Landschaft im sächsischen Elbtal.
Foto: DJD/Schloss Wackerbarth/Erik Gross

Auf Führungen oder Weinbergswanderungen erlebt man jahrhun-
dertealte Traditionen hautnah. Foto: DJD/Dresden Marketing (DML-
BY)/Erik Gross

100.

Die nächste Ausgabe des Großenhainer Amtsblatt ist die  

100. Ausgabe.  
Überraschen Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner  

mit einem Gruß. Redaktionsschluss ist der 10.06.2024

IHR ANSPRECHPARTNER
Bernd Schneider (Projektleitung i. V., Kundenbetreuung i. V.)
Mobil 0173 6546986 I bernd.schneiderdruckhaus-borna.de

Claudia Kranz (Koordination Innendienst)
claudia.kranz@druckhaus-borna.de
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Recht, Steuer & Versicherung

Jeder Mensch hat ein Interesse daran, dass im Falle von 
Krankheit, Unfall oder einer geistigen Einschränkung die ei-
genen Wünsche und Vorstellungen im Hinblick auf die me-
dizinische Behandlung und persönliche Betreuung berück-
sichtigt werden. Sogenannte vorsorgliche Verfügungen 
sollte man deshalb frühzeitig und rechtssicher erstellen. 
Ohne diese Dokumente kann es passieren, dass Angehöri-
ge oder Ärzte Entscheidungen treffen müssen, die nicht im 
Sinne des Betroffenen sind, oder dass sogar eine gericht-
liche Betreuung durch fremde Personen eingerichtet wird. 
Rechtsgültige Vorsorgevollmachten und Patientenverfü-
gungen tragen vor allem auch dazu bei, Streitigkeiten und 
Konflikte innerhalb der Familie zu vermeiden.
 
Unterstützung bei der rechtsgültigen Formulierung 
vorsorglicher Verfügungen
Eine Vorsorgevollmacht legt fest, wer für eine andere Person 
was entscheiden darf. Dazu zählen in der Regel geschäftli-
che, medizinische und persönliche Angelegenheiten. So 
kann mit der Vorsorgevollmacht etwa ein Konto aufgelöst 
werden. Auch Genehmigungen zu Operationen sind mög-
lich oder die Entscheidung für den Umzug ins Pflegeheim. 
Welche medizinischen Behandlungen erwünscht sind, 
gehört dagegen in eine gesonderte Patientenverfügung. 
Das Recht auf Selbstbestimmung bleibt so auch im Ernst-
fall gewahrt. Fehler in den Formulierungen oder ein arglos 
ausgewählter Bevollmächtigter können allerdings weitrei-
chende Probleme nach sich ziehen. Spezialisierte Rechts-
anwälte helfen dabei, vorsorgliche Verfügungen individuell 
und rechtsgültig zu erstellen. Im Privat-Rechtsschutz der 
Itzehoer Versicherungen etwa kann man diese Dienstleis-
tung abdecken lassen, mehr Infos: www.itzehoer.de. Der 
Versicherer kooperiert dabei mit der auf Gesundheitsfragen 
spezialisierten Berliner Kanzlei MetaMedLaw. Ein Rechtsan-
walt oder eine Rechtsanwältin aus der Kanzlei bespricht mit 
dem oder der Versicherten alle Details der vorsorglichen 

Verfügungen. Danach werden die Dokumente zu den Versi-
cherten nach Hause geschickt. Diese können sie verwahren 
oder an Bevollmächtigte weitergeben.
 
Juristen beraten auch dann, wenn etwa der beantragte 
Pflegegrad abgelehnt wurde
Unterstützung im Auftrag der Versicherung bieten die Ju-
risten aus Berlin auch dann, wenn ein Antrag etwa von der 
gesetzlichen Krankenkasse, der Rentenbehörde oder einem 
sonstigen Sozialrechtsträger abgelehnt wurde. Sehr häufig 
kommt der Fall vor, dass ein beantragter Pflegegrad durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
abschlägig beschieden wird. Die Kanzlei stimmt dann mit 
den Betroffenen ab, wie das Ziel am besten weiterverfolgt 
werden kann, zum Beispiel durch Einlegung eines Wider-
spruchs oder durch einen neuen Antrag. djd

Nicht nur machen – sondern es auch richtig machen

§
Frank Rabald

Rechtsanwalt

01558 Großenhain 
Meißner Straße 6 
E-Mail: kanzlei@rabald.info

 Fax: 03522  528256
Tel.: 03522 526928

Rechtsanwalt
Andreas Gruhne

 www.gruhne.com

»  Familienrecht

»  Erbrecht

»  Arbeitsrecht

Fachanwalt für Familienrecht

Radeburger Str. 100 | 01558 Großenhain 
Tel. 03522 / 5230910

Beratung auch telefonisch oder via Skype!

Anmerkung: Das auf dieser Seite behandelte redaktionelle Thema stellt keine rechtlich verbindliche 
Beratung durch den Verlag dar. Diese erhalten Sie ausschließlich bei Rechtsanwälten, Notaren, Versi-
cherungsberatern, Steuerberatern, Lohnsteuerhilfen und dgl.

Je präziser Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen formu-
liert sind, desto hilfreicher können sie im Falle eines Falles sein.
Foto: DJD/Itzehoer Versicherungen
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Recht, Steuer & Versicherung

Unverhofft kommt oft: Ist das Auto kaputt oder die Wasch-
maschine defekt, ist es gut, wenn man auf ein finanzielles 
Polster zurückgreifen kann. Drei Nettomonatsgehälter ge-
ben Sicherheit für ungeplante Ausgaben, so lautet eine 
Faustregel. Doch diese Summe anzusparen, ist oft leichter 
gesagt als getan. Warum also aus dem Sparen nicht einen 
sportlichen Wettbewerb in der Familie machen? Kleine 
Challenges bereiten Spaß und wecken gleichzeitig den per-
sönlichen Ehrgeiz.
 
Drei Ideen für Spar-Challenges
Auch Kleinbeträge summieren sich mit der Zeit. Wer sich 
vornimmt, Restgeld oder das Flaschenpfand nicht direkt 
wieder auszugeben, sondern ins Sparschwein zu stecken, 
kommt dem Ziel schrittweise näher. „Viele wundern sich, 
welche Beträge auf diese Weise in einigen Monaten zu-
sammenkommen, als kleine Challenge kann gemeinsames 
Sparen in der Familie Spaß machen“, sagt Korina Dörr, Lei-
terin des Beratungsdienstes Geld und Haushalt der Spar-
kassen-Finanzgruppe. Ein einfacher Wettbewerb geht so: 
Wer verbotenerweise flucht, muss jeweils einen Euro ab-
geben – auf diese Weise wird man gleichzeitig schlechte 
Angewohnheiten los. Eine gute Idee ist auch die 52-Wo-
chen-Spar-Challenge: In der ersten Kalenderwoche kommt 
ein Euro auf die hohe Kante, in der zweiten Woche zwei 
Euro, in der dritten Woche drei und so weiter. Das ergibt 

eine Sparsumme von 1.378 Euro nach einem 
Jahr. Wer die Wochenbeträge durcheinan-
der spart, hält besser durch – im Dezember 
müssten sonst mehr als 200 Euro beiseitege-

legt werden. Eine dritte Idee lautet „Hot or 
not“. Dabei misst man einmal pro Woche, 
zum Beispiel immer sonntags mittags, die 

aktuelle Außentemperatur und legt den 
Grad-Betrag in Euro zur Seite. Im Frühjahr und 

Herbst kommen Sparer dabei günstiger weg, im 

Sommer gehen die Beträge steil nach oben. Und bei Mi-
nusgraden? Dann wird einfach in Fahrenheit umgerechnet: 
Minus zwei Grad Celsius zum Beispiel entsprechen 28 Grad 
Fahrenheit – also 28 Euro ins Sparschwein.
 
Mehr finanzieller Durchblick mit einem Haushaltsbuch
Ein wichtiger Schritt zum Sparen ist es, sich mehr Transpa-
renz über die eigene Finanzlage zu verschaffen. Wer weiß, 
wie viel Geld reinkommt und wofür man es ausgibt, kann 
auch Einsparmöglichkeiten identifizieren. Hilfreich ist dafür 
ein Haushaltsbuch, das Familien klassisch auf Papier oder 
auch online führen können. Unter www.geldundhaushalt.
de sind beide Varianten kostenfrei verfügbar. Mit einem 
genauen Überblick lassen sich auch feste Budgets für ver-
schiedene Ausgabepositionen oder für jedes Familienmit-
glied festlegen – die Challenge besteht dann darin, nicht 
mehr als den festgelegten Betrag auszugeben.

djd

So macht Sparen Spaß

Anmerkung: Das auf dieser Seite behandelte redaktionelle Thema stellt keine rechtlich verbindliche 
Beratung durch den Verlag dar. Diese erhalten Sie ausschließlich bei Rechtsanwälten, Notaren, Versi-
cherungsberatern, Steuerberatern, Lohnsteuerhilfen und dgl.

Mit uns STEUERN Sie richtig!

01900 Großröhrsdorf • George-Hans-Straße 9 • Telefon: 035952 46828 • Fax: 035952 42808 
01558 Großenhain • Poststraße 4 • Telefon: 03522 3523975 • Fax: 03522 528718

E-Mail: info@richtig-steuern.de  •  Internet: www.richtig-steuern.de

1994 – 2019
25 Jahre Berufserfahrung sind unbezahlbar,

bei uns inklusive!

Im Rahmen einer Mitgliedschaft und schon ab 33,- Euro

Wir helfen Ihnen bei:
der Lohnsteuererklärung 

der Rentenbesteuerung

Steuerklassenwechsel

Einspruchsverfahren

1994 – 2024
30 Jahre Berufserfahrung sind unbezahlbar, 

bei uns inklusive!

Steuern?
  Wir machen das.VLH.

Katharina Merkel
Beratungsstellenleiterin
Siegelgasse 13
01558 Großenhain

 03522/ 3523617

www.vlh.de Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG.

Immer ans Sparschwein denken: Wer Restgeld oder Pfandbeträge 
konsequent zur Seite legt, baut mit der Zeit eine gute finanzielle 
Rücklage auf. Foto: DJD/Geld und Haushalt
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Mobilität – Verkehr & Technik

Folgen Sie uns auf: 

top ausgestattet und sofort verfügbar
Jetzt attraktive Konditionen sichern.

MAZDA MX-30 R-EV
∙ EZ 11/2023, 2.500 km
∙ Premium-Paket
∙ Matrix LED-Lichtsystem
∙ Glasschiebedach
∙ Rückfahrkamera

Barpreis  Barpreis      32.990 € 4)

Preisvorteil     12.300 € 9)

MAZDA 2 Hybrid
∙ EZ 03/2024, 500 km
∙ Advanced Driving Assistance System
∙ Apple CarPlay™, AndroidAuto™
∙ Klimatisierungsautomatik
∙ Rückfahrkamera

Barpreis  Barpreis     23.990 € 1)

Preisvorteil       4.200 € 9)

MAZDA 2
∙ EZ 12/2023, 600 km
∙ Convenience-Paket
∙ LED-Scheinwerfer
∙ Geschwindigkeitsregelanlage
∙ Apple CarPlay™, AndroidAuto™

Barpreis      Barpreis      22.570 € 2)

Preisvorteil        2.450 € 9)

MAZDA 3 
∙ EZ 06/2023, 5.200 km
∙ Matrix LED-Lichtsystem
∙ Rückfahrkamera
∙ Head-up Display
∙ Apple CarPlay™, AndroidAuto™

Barpreis  Barpreis     26.990 € 3)

Preisvorteil        7.450 € 9)

MAZDA CX-5
∙ EZ 02/2024, 1.800 km
∙ Voll-LED-Scheinwerfer
∙ Head-up Display
∙ SD-Navigationssystem
∙ Apple CarPlay™, Android Auto™

Barpreis  Barpreis      34.590 € 6)

Preisvorteil       5.890 € 9)

MAZDA 6
∙ EZ 12/2023, 2.500 km
∙ Matrix LED-Lichtsystem
∙ SD-Navigationssystem
∙ Apple CarPlay™, AndroidAuto™
∙ 360° Monitor inkl. Rückfahrkamera

Barpreis      Barpreis      35.990 € 5)

Preisvorteil         9.060 € 9)

1) Barpreis für einen Mazda 2Hybrid. 2) Barpreis für einen Mazda 2. 3) Barpreis für einen Mazda 3. 4) Barpreis für einen Mazda MX-30 R-EV. 5) Barpreis für einen Mazda MX-5. 5) Barpreis für einen Mazda 6. 6) Barpreis für einen Mazda CX-5.  
9) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Alle Preise zzgl. Zulassungskosten. Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
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In der warmen Jahreszeit verdoppelt sich hierzulande in 
etwa die Zahl der Radfahrenden. Während 48 Prozent ganz-
jährig mit dem Bike unterwegs sind, steigen 52 Prozent erst 
bei milderen Temperaturen wieder aufs Rad – so das Ergeb-
nis des aktuellen Sinus Fahrrad-Monitors. Bedenkenswert ist: 
40 Prozent aller Umfrage-Teilnehmer fühlen sich auf ihrem 
Gefährt nicht sicher. Ursachen sind rücksichtslose Autofah-
rer, zu viel Verkehr und zu hohe Geschwindigkeiten motori-
sierter Verkehrsteilnehmer.
 
Über die Hälfte fährt ohne Kopfschutz
Umso wichtiger ist es, alte Gewohnheiten aufzubrechen 
und in der Fahrradsaison 2024 auf volle Sicherheit zu setzen. 
Dazu gehört ein optimal passender Helm, denn immer noch 
steigen 53 Prozent der Radl-Fans ohne Kopfschutz auf den 
Sattel. Allerdings ist Helm nicht gleich Helm. Die meisten Hel-
me werden nur für den Fall eines linearen Aufpralls auf ihre 
Sicherheit getestet. Der Aufprall des Kopfes erfolgt bei einem 
Sturz aber meist nicht linear, sondern in einem Winkel. Dabei 
können gefährliche Rotationsbewegungen hervorgerufen 
und auf den Kopf des Fahrers übertragen werden.
 
Gravierende Verletzungen durch Rotation
„Unser Gehirn ist sehr komplex aufgebaut, unter anderem 
aus Millionen feiner Fortsätze der Nervenzellen. Durch Ro-
tationsbewegungen können diese Nervenverbindungen 
und unter Umständen auch Blutgefäße regelrecht zerrei-

ßen“, erklärt Dr. Julia Schmidt, Fachärztin für 
Orthopädie und Unfallchirurgie am UKE 
Athleticum in Hamburg. „Das kann man 
im MRT sehen, und das sind häufig wirk-
lich schwere Verletzungen.“ Es ist daher 
ratsam, einen zertifizierten Helm zu tra-
gen, bei dessen Konzeption der Einfluss 
von Rotationsbewegungen berücksichtigt wurde. Wer sich 
einen Helm anschaffen möchten, der dazu entwickelt wur-
de, Rotationsbewegungen umzuleiten, lässt sich in einem 
Fachgeschäft etwa über Helme mit dem Mips-Sicherheits-
system beraten. Dabei handelt es sich um eine reibungsar-
me Schicht, die in Helme eingebaut wird, mit dem Ziel, die 
Auswirkungen von Rotationsbewegungen auf den Kopf zu 
verringern. Das System ist unter anderem auch in Ski-, Reit- 
und Motorradhelme integriert. Unter www.mipsprotection.
com gibt es weitere Infos.
 
Sicherheitstipps im Straßenverkehr
Generell sollte man Unfällen und Stürzen bestmöglich vor-
beugen. Dazu gehört, sich an die Straßenverkehrsordnung 
zu halten und sich als Fahrradfahrer eher defensiv zu ver-
halten, denn das Auto ist der „stärkere“ Verkehrsteilnehmer. 
Zudem gefragt sind eine besondere Aufmerksamkeit beim 
Rechtsabbiegen sowie gute Sichtbarkeit durch Licht und Re-
flektoren, besonders bei Regen und Dunkelheit.
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Ab jetzt mit Helm – und zwar immer
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Haus, Balkon & Garten

Altmarkt 3 • 01990 Ortrand 
 035755 257 • www.Zschischang.com

Seit
1869

Kohle • Heizöl • Transporte
Kies • Schotter • Holz

• Aktionstage
• Zinsfreies Brennstoffkonto

• 24h Lieferung ohne Aufpreis
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• 24h Lieferung ohne Aufpreis

+ Holz gehackt in Raummetern, 
sofort lieferbar

+ Lieferung von Kies und Schot-
ter, auch in Kleinstmengen

+ Rekordbrikett Bündel und lose
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ANDREAS LÖFFLER GMBH 
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01558 GROSSENHAIN 
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• Bäder & Wellness  
• Fliesen & Naturstein  
• Kamine & Kaminöfen  
• Kachelöfen & Kachelherde 

• Pellet Primäröfen 
• Outdoorküchen
• Anpassung von Ofen- & Kaminanlagen 

auf BlmSchV ANDREAS LÖFFLER GMBH
WILDENHAINER STR. 61
01558 GROSSENHAIN
TELEFON 03522 5100-0

Zu einem gelungenen Terrassen- und Gartenerlebnis ge-
hören einfach textile Markisen oder Glasdächer, in deren 
Schutz man die schönsten Tage des Jahres entspannt ge-
nießen oder den Sommer verlängern kann. In der Regel 
werden Sonnenschutzvorrichtungen wie Gelenkarm-, Per-
gola- oder Wetterschutzmarkisen sowie Glasdachsysteme 
an der Hauswand befestigt. 
Was aber, wenn flexibler Schatten an einer anderen Stelle 
gewünscht wird, zum Beispiel über einer Freifläche im Gar-
ten oder an einem Swimmingpool, der nicht direkt ans Haus 
anschließt?
 
Tragsysteme frei im Garten aufbauen
Für solche Fälle bieten Hersteller wie Lewens Markisen spe-
zielle Tragsysteme an, die sich frei platzieren lassen. Auf ein 
Betonfundament oder eine feste Bodenplatte kann ein so-
lider Universal-Tragrahmen aufgebaut werden. Er besteht 
je nach gewünschter Länge aus zwei oder mehr robusten 
Metallpfosten, die sich farblich passend zum Gestell der 
gewählten Sonnenschutzanlage mit einer wetterfesten Pul-
verbeschichtung versehen lassen. 
An einem Querträger können Markisen und Glasdächer 
ein- oder beidseitig montiert werden. Sinnvoll ist, den An-
schluss des Sonnenschutzes an den Tragrahmen mit einem 
Dachprofil zu schützen. Dadurch wird ein regensicherer 
Übergang geschaffen und die Tuchrolle zusätzlich wetter-
geschützt. Unter www.lewens-markisen.de gibt es dazu 
mehr Infos.
 
Alternative zur Montage an wenig tragfähigen Fassaden
Die tragende Konstruktion bietet auch eine interessante 
Alternative, wenn die Hausfassade nicht für die Montage 
größerer Markisen geeignet ist. Typischerweise ist dies zum 
Beispiel bei älteren Fertighäusern oder Gebäuden in Holz-
rahmenbauweise der Fall. Der Rahmen wird hier direkt im 
Anschluss an die Hauswand aufgebaut. Farblich passend 
zum Fassadenanstrich gestaltet, fügt er sich dezent in die 
Architektur des Baus ein.
 
Zusatzkomfort gleich mit einplanen
Ein frei stehender Tragrahmen bietet auch Möglichkeiten 

zum Anschluss zusätzlicher Komfortoptionen wie LED-Be-
leuchtung und Heizstrahler oder elektrischer Markisenan-
triebe. Voraussetzung ist lediglich ein Stromanschluss in der 
Nähe der beschatteten Freifläche.

djd

Flexible Schattenspender

Um Markisen oder andere Sonnenschutzsysteme als freitragende 
Konstruktion auf einer Fläche aufzustellen, eignen sich sogenannte 
Universal-Tragrahmen.
Foto: DJD/www.lewens-markisen.de
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Immobilien

DER MAKLER.
Jörg Heller

Makler Heller GmbH  
Geschäftsführer Jörg Heller
Herrmannstraße 12, 01558 Großenhain

Telefon: +49 (0)3522 310001
Fax: +49 (0)3522 508494
Funk: +49 (0)172 3507208
E-Mail: info@makler-heller.de
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Jörg Heller

Ihre Immobilie ist bei uns 
bestens aufgehoben!

Ob Sie eine Immobilie 
suchen oder verkaufen 
möchten, gern vereinbaren 
wir mit Ihnen einen 
persönlichen Beratungs-
termin.

Herrmannstraße 12 • 01558 Großenhain 
Telefon: +49 (0)3522 310001
E-Mail: info@makler-heller.de

Ein Gartenteich ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein 
eigenes kleines Ökosystem, das jeden Garten bereichert. 
Bevor Hobbygärtner jedoch den ersten Spatenstich wagen, 
ist eine sorgfältige Planung wichtig, damit die Naturoase 
langfristig Freude bereitet. Hier sind einige Tipps, die dabei 
helfen, den Traum vom perfekten Gartenteich zu verwirkli-
chen.
 
1. Größe und Standort
Die Größe des Teichs sollte gut durchdacht sein und zum 
Gesamtbild des Gartens passen. Möchten Sie Fische halten? 
Dann ist eine ausreichende Tiefe wichtig, etwa 80 Zentime-
ter, damit die Tiere auch im Winter gut überleben können. 
Ein ökologisches Gleichgewicht stellt sich schneller ein, 
wenn der Teich größer ist. Der Standort sollte idealerweise 
im Halbschatten liegen, fernab großer Laubbäume, um das 
Einfallen von Blättern zu verhindern.
 
2. Planung der Teichzonen
Beim Aushub des Teichs sollten verschiedene Zonen be-
rücksichtigt werden: die Sumpfzone, die Flachwasserzone 
und die Tiefwasserzone. Jede Zone hat ihre eigenen Anfor-
derungen an Tiefe und Bepflanzung, um ein ausgewoge-
nes Ökosystem zu schaffen – ein Teichratgeber unter www.
eheim-teich.de gibt dazu wertvolle Tipps.
 
3. Auswahl der Teichtechnik
So richtig schön ist das Naturparadies nur mit klarem Was-
ser. Und dafür gibt es Pumpen und Filter. Die benötigte 
Teichtechnik hängt von der Größe des Biotops ab. Die Pum-
pe wird vor dem Befüllen des Teichs an der tiefsten Stelle 

eingesetzt. Das Gerät bewegt das Wasser, 
pumpt es durch den Filter und sorgt 
somit für eine ausreichende Sauer-
stoffzufuhr. Praktisch sind aufeinander 
abgestimmte Komplettsets wie LoopPro 
von Eheim. Der Durchlauffilter kann be-
quem am Rand des Teichs installiert werden 
und hat den Vorteil, dass er mit einem Vorfilter 
ausgestattet ist, der groben Schmutz schon abfängt, 
bevor das Wasser durch die weiteren separaten Filterkam-
mern fließt. Ein vorgeschalteter UVC-Klärer tötet zudem 
Keime, Bakterien und Algensporen ab.
 
4. Einsetzen von Fischen
Nachdem der Teich angelegt und mit Wasser gefüllt ist, 
dauert es einige Wochen, bis sich das ökologische Gleich-
gewicht einstellt und man Fische einsetzen kann. Grund-
sätzlich gilt: Fische sollten erst ab einer Teichgröße von 
3.000 Litern eingesetzt werden. Achten Sie darauf, welche 
Fischarten miteinander harmonieren und ob die Tiere eher 
Einzelgänger sind oder in Gruppen gehalten werden soll-
ten.
 
5. Künftiges Algenwachstum vermeiden
Sinnvoll ist die Anschaffung eines Schlammsaugers, um 
künftig abgelagerte Biomasse aus Pflanzenresten und 
Schlamm vom Boden beseitigen zu können. Dies trägt dazu 
bei, den Nährstoffgehalt im Wasser zu senken und damit 
ein starkes Algenwachstum im Sommer zu vermeiden.

djd

Frühjahrsprojekt Gartenteich

eine Hofstelle oder ein Gelände,  
gern auch sanierungsbedürftig,  
mit folgenden Anforderungen:
- Kaufpreis je nach Sanierungsstand 
- ab 5.000 m²
- Wohnen für 3 Personen
- Einrichtung von Pensionszimmern
- Möglichkeit der Pferdehaltung

Wir sind für jede Information dankbar.

Angebote an:
Makler Heller
Hermannstraße 12 I 01558 Großenhain
Tel.: 03525 775380 I Fax: 03522 508494
Mobil: 01520 8951192

Familie sucht
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Stellenmarkt

Auch wir suchen Verstärkung

Wegen Renteneintritt einer Mitarbeiterin suchen wir 

eine(n) Zahnarzthelfer(in) / zahnmedizinische(n) 
Fachangestellte(n) oder ZMP, ZMV oder ZMF  

für unsere prophylaxeorientierte Praxis  
für 30 – 40 Wochenstunden ab Oktober 2024. 
Auf Wunsch ist auch ein früherer Beginn möglich.

Zahnarztpraxis Dr. Frank Herrmann
Dresdner Straße 23, 01689 Weinböhla
Tel.: 035243 / 32001 I mobil: 0172 / 3660210
mail: zapdrfh@aol.com

Dualer Studierender 
(m/w/d) 
Bachelor of Science (B.Sc.) 
Wirtschaftsinformatik

An der Staatlichen Studienakademie Riesa ist genannter 
Studienplatz zum 01. Oktober 2024 zu besetzen. 

Alle Informationen zum Studienplatz 
finden Sie unter: https://www.ba-riesa.de/karriere

Online-Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 
18.06.2024 an: personal.riesa@ba-sachsen.de

Bitte verwenden Sie eine PDF-Datei für Ihre Online-Bewerbung 
mit folgender Kennzeichnung: RIE-V01-2024-Name-Vorname

personal.riesa@ ba-sachsen.de

onlineBewerbung an

Wie funktioniert eine Krankmeldung seit der Einführung der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung? Dürfen 
Angestellte trotz Krankschreibung arbeiten, ein Vorstellungs-
gespräch wahrnehmen oder sogar verreisen? Fachanwältin 
für Arbeitsrecht Kathrin Thienhaus von der Rechtsanwalts-
kanzlei Bietmann in Köln klärt die wichtigsten Fragen für Ar-
beitnehmer.

Digitale Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Für gesetzlich Krankenversicherte gibt es seit Januar 2023 die 
elektronische Krankmeldung. Dauert die Arbeitsunfähigkeit 
länger als drei Kalendertage, muss der Arbeitnehmer seine 
Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer ärzt-
lich feststellen lassen. „Der Arzt übermittelt dann die Daten 
elektronisch an die Krankenkasse. Diese erstellt ihrerseits eine 
Meldung, die der Arbeitgeber elektronisch abrufen kann. Der 
Arbeitnehmer erhält weiterhin eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung auf Papier, um im Streitfall – zum Beispiel für den 
Fall einer technischen Störung im digitalen Abrufverfahren – 
die Erfüllung seiner Feststellungspflicht nachweisen zu kön-
nen“, sagt die Partneranwältin der ROLAND Versicherung.

Krankschreibung gleich Arbeitsverbot?
Husten und Fieber haben sich gebessert: Jetzt schnell zurück 
an die Arbeit. Darf ein Arbeitnehmer trotz der Krankschrei-
bung vom Arzt wieder zur Arbeit kommen? Dazu hat die An-
wältin eine klare Antwort: „Eine Krankschreibung ist nicht mit 

einem Beschäftigungsverbot gleichzusetzen, sondern gibt 
nur eine Prognose über den voraussichtlichen Krankheitsver-
lauf. Trotz Krankschreibung zu arbeiten ist daher grundsätz-
lich erlaubt. Nimmt der Mitarbeiter seine Arbeit frühzeitig 
wieder auf, ist er auch unfall- und krankenversichert.“

Genesungsurlaub dient der Erholung?
Die Genesung sollte bei einem krankgeschriebenen Men-
schen im Mittelpunkt stehen. Je nachdem, welche Erkran-
kung vorliegt, sind etwa ein Besuch im Restaurant, ein 
Konzertbesuch oder auch ein paar Tage am Meer durchaus 
gesundheitsfördernd und damit erlaubt. „Auf der sicheren 
Seite sind Arbeitnehmer, die sich an die Anweisung ihres be-
handelnden Arztes halten“, so Thienhaus. Mit arbeitsrechtli-
chen Konsequenzen sei nur zu rechnen, wenn Betroffene 
Aktivitäten durchführen, die der Genesung entgegenstehen.

Vorstellungsgespräch trotz Krankschreibung?
Wenn die Genesung durch ein Vorstellungsgespräch nicht 
beeinträchtigt wird, ist dies unter Umständen auch während 
einer Krankschreibung unbedenklich, beispielsweise bei Kno-
chenbrüchen. Entscheidend ist, dass sich Mitarbeiter wäh-
rend ihrer Arbeitsunfähigkeit nicht gesundheitsschädigend 
verhalten. Ansonsten können sie eine Abmahnung oder so-
gar die fristlose Kündigung riskieren.
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Krankmeldung, Genesungsurlaub & Co. – was Arbeitnehmer wissen müssen

Baugesellschaft Großenhain GmbH
Dresdner Straße 20a, 01558 Großenhain

Tel.: 03522 / 502958 • E-Mail: bg@baugesellschaft-grossenhain.de

roßenhain GmbHG
Baugesellschaft

Hochbau - Sanierung - Schlüsselfertiges Bauen
roßenhain GmbHG

Baugesellschaft

Hochbau - Sanierung - Schlüsselfertiges Bauen

www.baugesellschaft-grossenhain.de

Wir bilden aus! Maurer (m/w/d)  
und freuen uns auf deine Bewerbung  
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Wirtschaft in Großenhain
Trauer

Traueranzeigen im Großenhainer Amtsblatt

Wenn Sie sich für die tröstenden Worte und die Anteil-
nahme beim Abschied von einem geliebten Familienan-
gehörigen bedanken möchten, erreichen Sie uns unter: 

DRUCKHAUS BORNA | Katrin Schneider 
 0173 6546986 |  katrin.schneider@druckhaus-borna.de

Denn mit einer Traueranzeige im Großenhainer Amts-
blatt erreichen Sie alle Haushalte der Stadt und der 
Ortsteile.

Die bemerkbaren Preissteigerungen in vielen Bereichen des 
Lebens machen auch vor der Bestattungsbranche nicht Halt. 
Über einen Zeitraum von zwei Jahren sind Begräbnisse in 
Deutschland um fast zehn Prozent teurer geworden. Dies 
ergab eine Auswertung von Daten des Statistischen Bundes-
amtes, vorgenommen von Aeternitas e.V., der Verbraucheri-
nitiative Bestattungskultur. Zu einer guten Todesfallvorsorge 
gehört daher, sich über die Kosten zu informieren, die auf die 
Angehörigen zukommen werden, und hier auch auf soge-
nannte versteckte Ausgaben zu achten.
 
Was bezahlt man wofür?
Generell muss man im Trauerfall gleich mehrere Positionen 
einkalkulieren: die Leistungen des Bestattungshauses, die 
Friedhofsgebühren und Beisetzungskosten sowie die wei-
teren Kosten, beispielsweise für Trauerfeier und Grabpflege. 
Die häufigste Form der Bestattung ist inzwischen die Urnen-
beisetzung. Dafür ist eine Kremation, also die Verbrennung 
der Leiche, Voraussetzung. Diese wird in der Regel über das 
gewählte Bestattungshaus abgerechnet. Wie hoch die Aus-
gaben für ein Urnengrab an sich ausfallen, hängt vom Indi-
vidualfall ab. Der Anbieter FriedWald beispielsweise stellt 
Grabstellen auf einem nach öffentlichem Recht genehmigten 
Friedhof im Wald zur Verfügung. Die Grabrechte für einen 
einzelnen Platz kann man ab 590 Euro erwerben, die für ei-
nen ganzen Baum ab 2.890 Euro. In beiden Fällen ist im Preis 
das Nutzungsrecht, der Eintrag im Baumregister sowie eine 
Urkunde als Grabnachweis enthalten. Unter www.friedwald.
de finden Interessierte eine konkrete Kostenaufstellung. Die 
Beisetzungskosten in diesen Bestattungswäldern betragen 
aktuell 450 Euro. Darin sind die Ausgaben für die Öffnung 
und Schließung der Grabstelle, die Begleitung der Trauerfeier 
durch Försterin oder Förster sowie die biologisch abbaubare 
Urne bereits enthalten.
 
Angehörige entlasten
Die Grabpflege fällt unter den Punkt der „weiteren Kosten“. 
Sie kann unter Umständen teuer werden, wenn etwa eine 
Gärtnerei mit der regelmäßigen Bepflanzung eines Grabs auf 
einem regulären Friedhof beauftragt werden muss. Geht man 

davon aus, dass dieses 20 Jahre lang besteht, können sich 
hier hohe Ausgaben anhäufen, mit denen nicht jeder Hin-
terbliebene rechnet. Anders als auf einem kirchlichen oder 
städtischen Friedhof entfällt bei einer Baumbestattung in ei-
nem Friedhofswald die klassische Grabdekoration komplett. 
Im Frühling und Sommer zieren dichtes grünes Blätterwerk, 
samtiges Moos und zarte Wildblumen das Grab. Im Herbst 
hingegen ist es buntes Laub und im Winter die Schneede-
cke. Die Bäume jedoch können mit einer Namenstafel zum 
Andenken versehen werden. Dafür ist mit einer einmaligen 
Zahlung zwischen 30 und 125 Euro zu rechnen.
 djd

Welche Kosten stehen im Trauerfall an?

Meißen Nossener Straße 38 03521 452077
Krematorium Durchwahl 03521 453139
Nossen Bahnhofstraße 15 035242 71006
Weinböhla Hauptstraße 15 035243 32963
Großenhain Neumarkt 15 03522 509101
Riesa Stendaler Straße 20 03525 737330
Radebeul Meißner Straße 134 0351 8951917

Krematorium

... die Bestattungsgemeinschaft

Städtisches Bestattungswesen 
Meißen GmbH

Großenhain • Dresdner Straße 16
Folbern • Königsbrücker Straße 1A

dolorbestattungen@t-online.de
www.dolor-bestattungen.deInh. Steffen Gramsch

Wir sind Tag &
Nacht für Sie erreichbar!

03522 507055

„Dem Auge fern,„Dem Auge fern,
dem Herzen ewig nah.“dem Herzen ewig nah.“

Foto: DJD/FriedWald
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Kulturzentrum Großenhain GmbH - Tel. 03522 505555 - www.kulturzentrum-grossenhain.de 

Palais Zabeltitz - Am Park 1 - 01561 Großenhain OT Zabeltitz 

PALAISKONZERTE 
im Graf-von-Wackerbarth-Saal des Palais Zabeltitz 

  So., 11. August, 17 Uhra 
Liebesgrüße an Lehár 
Er ist der Meister der Operette und am 30. April 2020 ein Jubilar! Zu Ehren des 150. Geburtstags des wohl 
berühmtesten Operettenkomponisten aller Zeiten verfassen acht zeitgenössische Frauen Briefe und 
Tagebucheinträge an den Jubilar. Beim Verfassen der Texte verlieren sie sich in die unsterblichen Klänge aus der 
Feder von Franz Lehár. Star-Sopranistin Ingeborg Schöpf leiht ihnen Gestalt und Stimme, denn sehr oft reichen 
die eigenen Worte nicht aus, und nur Lehárs einzigartige Musik lässt sie die wahren Gefühle zeigen.  
Also „Große Operette als Kammerspiel“. Am Klavier begleitet sie der Operettenspezialist und 1. Kapellmeister der 
Staatsoperette Dresden, Christian Garbosnik.  

 
 

  So., 09. Juni, 17 Uhra 
Mein kleiner grüner Kaktus 
mit den Dresdner Zwinger Singers 
„Mein kleiner grüner Kaktus“, „Ein Freund, ein guter Freund“, wer kennt sie nicht, die  
Hits der Comedian Harmonists! Vor 40 Jahren fanden sich sogar vier gute Freunde zusammen, damals noch Schüler, um die Tradition 
des Männerquartettgesangs zu pflegen. Nicht nur Lieder der Comedian Harmonists, sondern noch viel mehr Musik vom Volkslied bis 
zum Swing singen die vier Herren a capella. 
 

 

 
   So., 07. Juli, 17 Uhra  

Auf dem Weg zum Erfolg 
Das besondere Konzert mit Liebes- und Lieblingsliedern  

zum Festjahr "30 Jahre Duo ›con emozione‹" 
 Es ist eine brillante Mischung aus vielen Genres, die die Musik zu bieten hat. Jede/r kommt bei diesem 

Programm auf seine Kosten. Der Klassikfreund genauso, wie der Liebhaber der leichten Muse und auch der 
von Popballaden. 30 Jahre bedeutet auch einen riesigen Fundus an Melodien, die sonst in (k)ein Programm 

passen. Das, gespickt, mit kurzweiligen Anekdoten zu den Inhalten, den Machern und persönlichen 
Begebenheiten. Es wird auf jeden Fall ein Konzert mit vielen musikalischen Überraschungen. 

Liane Fietzke - Sopran/Moderation / Norbert Fietzke - Piano 
 

  So., 15. September, 17 Uhra 
Vor lauter Lauschen und Staunen sei still 

Liederabend und Lesung mit Texten von Rilke, Hesse, Celan, Goethe im Wechsel  
mit Liedern von Schubert, Schumann und Fanny Hensel.  

Bariton: Stefan Bien / Klavier: Kerstin Loeper 

 
 

Dresdner Zwinger Singers: 
Bernhard Hentrich – 1. Tenor (Professor für Alte Musik Dresden) |  
Götz Hütter – 2. Tenor (Musiktherapeut) | Holger Steinert – 2. Bass (Semperoper DD) 
Uwe Zimmermann – 1. Bass (Pianist & Leiter des Gemeinschaftsorchesters Großenhain) 

 

  So., 13. Oktober, 17 Uhra 
Musik für goldenen Glanz und 88 Tasten 
Die Differenzen ziehen sich oft stark an und so ist es auch mit Querflöte und Klavier. Wenn es um die Klangfaktur und Klangfarbe geht, sind 
die beiden Instrumente sehr weit voneinander entfernt, verbindet man die jedoch in einer Partitur miteinander, bekommt man sofort eine 
intensive Dramaturgie, die einen großen Wert für die Komponisten aus dem 19. Jahrhundert hatte. Die Vielfalt von melodischen 
Möglichkeiten einer Flöte und logische Klarheit eines Tasteninstruments hatte auch in der Wiener Klassik und Barock große Anerkennung. 
Wir laden herzlich ein auf eine Reise durch stilistische Vielfalt von Musik aus zwei Jahrhunderten,  
begleitet durch Anna Michalski – Querflöte und Rafal Michalski – Klavier. 
 




